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ZweckveRBAnd ZuR geMeinSAMen ABwASSeR-
BeSeitigung in den geMeinden Rund uM den 
StARnBeRgeR See

Satzung zur Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung des Zweck-
verbands zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung in 
den Gemeinden rund um den Starnberger See
(Beitrags- und Gebührensatzung -BGS/EWS-)

Vom 16. Dezember 2013

Auf grund von Art. 22 Abs. 2, Art 26 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 2, 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) erlässt der Zweckverband zur gemeinsamen 
Abwasserbeseitigung in den Gemeinden rund um den 
Starnberger See (im Folgenden auch „Abwasserverband“ 
genannt) folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1 
Beitragserhebung

Der Abwasserverband erhebt zur Deckung seines Auf-
wands für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung 
einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben 
sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen 
aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn

1. für sie nach § 4 ewS ein Recht zum Anschluss an die 
Entwässerungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung nach 
§ 7 EWS – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind.

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestands. 2Ändern sich die für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung.
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§ 4 
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtiger ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) der Beitrag wird nach der geschossfläche der vorhan-
denen Gebäude berechnet.

(2) 1die geschossfläche ist nach den Außenmaßen der ge-
bäude in allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit 
der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude 
oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutz-
wasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-
ten grundstücken wird als geschossfläche ein viertel der 
grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Bei Grundstücken 
im Sinne des Satzes 1 von mindestens 2.000,00 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke), die in unbeplanten Gebieten ge-
legen sind, wird als geschossfläche ein Fünftel, mindestens 
jedoch eine Fläche von 500,00 m², in Ansatz gebracht. 
3Grundstücke, bei denen die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im 
Sinne des Satzes 1.

(4)  1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen 
Änderung der für die Beitragsmessung maßgeblichen 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine 
Beitragspflicht entsteht insbesondere

– im Fall der geschossflächenvergrößerung für die zu-
sätzlich geschaffenen geschossflächen, 

– im Fall der Vergrößerung eines unbebauten Grund-
stücks für die zusätzlichen fiktiven Flächen im Sinne von § 
5 Abs. 2 Sätze 1 und 2, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet wurden, 

– im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfrei-
en Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 
Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 2 berücksich-

tigten geschossflächen neu berechnet. 2Dieser Beitrag 
ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein 
weniger an geschossflächen, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, 
nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 3Die 
Nachberechnung wird nicht ausgelöst, wenn das Grund-
stück mit einem anschlussbedarfsfreien Gebäude mit einer 
geschossfläche von weniger als 5 % der grundstücksfläche 
bebaut wird, es sei denn, das Gebäude ist tatsächlich an 
die Schmutzwasserableitung angeschlossen.

(6) Bei einem Grundstück, für das ein Herstellungsbeitrag, 
jedoch weder eine Kostenerstattung noch ein Beitragsanteil 
für den Grundstücksanschluss im öffentlichen Straßen-
grund geleistet worden ist, wird für die bereits veranlagten 
geschossflächen ein zusätzlicher Beitrag entsprechend 
der in § 6 bestimmten Abstufung erhoben.

§ 6 
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt 

pro m² geschossfläche 14,41  euro.

(2) Bei einem Grundstück, für das der Aufwand für den 
Grundstücksanschluss im Sinne von § 3 EWS in vollem 
Umfang vom Grundstückseigentümer getragen worden ist, 
beträgt der abgestufte Beitrag in den Fällen der Nacherhe-
bung für zusätzliche geschossflächen 

pro m² geschossfläche 14,27 euro.

(3) In den Nacherhebungsfällen einer nachträglichen Be-
bauung wird ein zusätzliche Beitrag nach Maßgabe von 
Abs. 1 erhoben.

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7a 
Beitragsablösung

1der Beitrag kann vor dem entstehen der Beitragspflicht 
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver-
besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinne des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der 
auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen 
Höhe zu erstatten.
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(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauchberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Ge-
samtschuldner. 2Im Übrigen gilt § 7 entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 
Gebührenerhebung

Der Abwasserverband erhebt für die Benutzung der Ent-
wässerungseinrichtung Schmutzwassergebühren gemäß 
§ 10a und Niederschlagswassergebühren gemäß § 10b. 

§ 10a 
Schmutzwassergebühr

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge der Abwässer 
berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. 2Die 
Gebühr beträgt 2,64 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.

(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus 
der Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich 
der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder 
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 2Die Wassermengen wer-
den durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 3Sie sind vom 
Abwasserverband zu schätzen, wenn

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 
nicht ermöglicht wird, oder

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 
Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht an-
gibt, oder

4. der gebührenpflichtige der Aufforderung zur Angabe 
seines Wasserverbrauches nicht oder nicht fristgemäß 
nachkommt.

4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Was-
serzähler erfasst, wird als dem Grundstück aus der Eigen-
gewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 
15 m3 pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. 
mit Wohnsitz (Haupt-, Nebenwohnsitz) auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, angesetzt. Diese 
pauschale Wassermenge wird neben der tatsächlich aus 
der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen Was-
sermenge angesetzt. Für die pauschale sowie die tatsäch-
lich abgenommene Wassermenge werden insgesamt nicht 
weniger als 35 m3 pro Jahr und Einwohner angesetzt. 5In 

begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schät-
zungen möglich. 6es steht dem gebührenpflichtigen frei, 
den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu 
führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehal-
tenen wassermengen obliegt dem gebührenpflichtigen. 
2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Was-
serzähler zu führen, die der gebührenpflichtige auf eigene 
Kosten fest zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen 
Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh 
bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 14 m³ 
pro Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr 
durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der 
viehzahl obliegt dem gebührenpflichtigen; er kann durch 
Vorlage des Bescheides der Tierseuchenkasse erbracht 
werden. 

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen

a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, sofern es sich um 
Wasser für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke 
handelt, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte 
Wasser.

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug 
auch insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.07. mit 
Wohnsitz (Haupt-, Nebenwohnsitz) auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 
2In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 
betriebsbezogene Schätzungen möglich.

§ 10b
Niederschlagswassergebühr

(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den 
überbauten und den befestigten Flächen des Grundstücks, 
von denen aus Niederschlagswasser in die Entwässerungs-
einrichtung eingeleitet wird oder abfließt.

(2) Als befestigt im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Teil der 
Grundstücksfläche, dessen Oberfläche so beschaffen 
ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur 
unwesentlich aufgenommen werden kann, d. h. insbeson-
dere Betondecken, bituminöse decken, Pflasterungen und 
Plattenbeläge.

(3) Die nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Grundstücks-
flächen werden bei der Festsetzung der niederschlags-
wassergebühr mit dem jeweils zutreffenden Abflussbeiwert 
multipliziert. Das Ergebnis wird auf volle Quadratmeter 
abgerundet. der Abflusswert wird wie folgt festgesetzt: 
a) Bebaute Flächen (dachflächen): 

•	 Normaldach 1,0: Schräg- und Flachdächer aus Ziegel, 
Metall und Bitumenbahnen
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•	 gründach 0,5: dächer mit geschlossener Pflanzendek-
ke (Aufbau größer 10 cm) 

b) Befestigte Flächen (Wege, Vorplätze, Terrassen): 

•	 vollversiegelt 1,0: Asphalt, Beton, verbundpflaster, 
Plattenbeläge mit einer Fuge kleiner als 2 cm 

•	 teilversiegelt 0,5: Rasengittersteine, Ökopflaster, Plat-
tenbeläge mit einer Fugenbreite ab 2 cm 

(4) 1Überbaute und befestigte Flächen bleiben unberück-
sichtigt, wenn dort anfallendes Niederschlagswasser der 
öffentlichen Entwässerungsanlage ferngehalten wird und z 
B. über eine den allgemein anerkannten Regeln der technik 
entsprechende Versickerungsanlage oder Einleitung in ein 
Oberflächengewässer eine andere vorflut erhält. 2Wenn 
ein Notüberlauf der Versickerungsanlage in die öffentliche 
Entwässerungsanlage besteht, werden die Flächen hälftig 
herangezogen.

(5) 1Wird Niederschlagswasser von überbauten und befe-
stigten Flächen in einer Zisterne größer 1 m3 gesammelt, 
fallen für diese Flächen keine Niederschlagswasserge-
bühren an. 2Besteht ein Überlauf von der Sammelvorrich-
tung an die öffentliche Entwässerungsanlage, werden die 
Flächen hälftig angerechnet. 3Wird die Zisterne auch zur 
Brauchwasserversorgung genutzt und die eingeleitete 
Wassermenge über Wasserzähler ermittelt sowie dabei 
über die Schmutzwassergebühr abgerechnet, werden die 
Flächen nicht angerechnet.

(6) Wenn die überbaute und befestigte Fläche des jeweils 
zu veranlagenden Grundstücks 10 m² insgesamt nicht über-
steigt, wird keine Niederschlagswassergebühr erhoben.

(7) 1Der Gebührenschuldner hat dem Abwasserverband auf 
Anforderung innerhalb eines Monats eine Aufstellung der 
für die Berechnung der Gebühr nach den Absätze 1 bis 5 
maßgeblichen Flächen einzureichen. 2Maßgebend sind die 
Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungszeitraums. 
3Änderungen der der Gebührenberechnung zugrunde 
liegenden Flächen hat der Gebührenschuldner auch ohne 
Aufforderung binnen eines Monats nach Eintritt der Ände-
rung dem Abwasserverband mitzuteilen. 4Sie werden im 
folgenden Veranlagungszeitraum berücksichtigt. 

(8) kommt der gebührenschuldner seinen Pflichten nach 
Abs. 7 nicht fristgerecht oder unvollständig nach, so kann 
der Abwasserverband die maßgeblichen Flächen schätzen.

(9) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,85 Euro pro 
m² pro Jahr.

§ 11 
Gebührenabschläge 

1Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinne des § 10a 
dieser Satzung in die Entwässerungsanlage eine Vorklä-
rung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Schmutzwas-

sergebühren um die Hälfte. 2Dies gilt nicht für Grundstücke 
mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die 
Abwässer dem durchschnittlichen Verschmutzungsgrad 
oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten 
Abwässer entsprechen.

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung 
von Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit 
dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Her-
stellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals 
ergehenden Bescheid bestimmt. 3Im Übrigen entsteht die 
Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagebruchteils der Jahresgebühren-
schuld neu. 

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
grundstück befindlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung der Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühr

1 1Die Einleitung des Schmutzwasser wird jährlich abge-
rechnet. 2Auf die Gebührenschuld sind zu den nachfolgend 
für das jeweilige Verbandsmitglied bestimmten Terminen 
jeden Jahrs Vorauszahlungen in Höhe von jeweils einem 
Drittel der Jahresrechnung des Vorjahres zu leisten. 3Fehlt 
eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Abwasser-
verband die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung 
der Jahresgesamteinleitung fest.

Verbandsmitglied Vorauszahlungstermine

Berg 15.05., 15.08., 15.11.
Starnberg 15.05., 15.08., 15.11.
Tutzing 15.05., 15.08., 15.11.
Feldafing 15.02., 15.05., 15.11.
Münsing 15.02., 15.05., 15.11.
Pöcking 15.02., 15.05., 15.11.
Seeshaupt 15.02., 15.05., 15.08.
Bernried 15.02., 15.05., 15.08.
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(2) Die Einleitung des Niederschlagswassers wird jährlich 
abgerechnet. Veranlagungszeitraum ist dabei das Kalen-
derjahr.

(3) Sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagswas-
sergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
jeweiligen Gebührenbescheids fällig.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und gebührenschuldner

die Beitrags- und gebührenschuldner sind verpflichtet, dem 
Abwasserverband für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter 
Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Datenschutz

Die für die Kalkulation von Abgaben erforderliche Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Bayerischen Daten-
schutzgesetzes. 

§ 17 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft, spätestens 
jedoch einen Tag nach ihrer Bekanntmachung1.

Starnberg, 16. Dezember 2013
Zweckverband zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung in 
den Gemeinden rund um den Starnberger See

Rupert Monn
Verbandsvorsitzender

1 Hinweis: Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten die bis zum 
1. Januar 2014 gültigen Beitrags- und Gebührensatzungen zu 
den Entwässerungssatzungen der Gemeinden Berg, Bernried, 
Feldafing, Münsing, Pöcking, tutzing und Seeshaupt sowie der 
Stadt Starnberg gleichzeitig außer Kraft.

ZweckveRBAnd ZuR geMeinSAMen ABwASSeR-
BeSeitigung in den geMeinden Rund uM den 
StARnBeRgeR See

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
des Zweckverband zur gemeinsamen Abwasserbeseiti-
gung in den Gemeinden rund um den Starnberger See
(Entwässerungssatzung ‒EWS ‒)

Vom 16. Dezember 2013

Aufgrund von Art. 22 Abs. 2, Art 26 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG), 
Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der 
Bayerischen Gemeindeordnung (GO), Art. 34 Abs. 2 Satz 
1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt der 
Zweckverband zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung in 
den Gemeinden rund um den Starnberger See (im Folgen-
den auch „Abwasserverband“ genannt) folgende Satzung:

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1) Der Abwasserverband betreibt zur Abwasserbeseitigung 
nach dieser Satzung eine öffentliche Einrichtung (Entwäs-
serungseinrichtung) für das gesamte Verbandsgebiet be-
stehend aus den Gebieten der Gemeinden Berg, Bernried, 
Feldafing, Münsing, Pöcking, tutzing, Seeshaupt sowie der 
Stadt Starnberg.

(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung be-
stimmt der Abwasserverband. 

(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse.

§ 2
Grundstücksbegriff, Grundstückseigentümer und sonstige 
verpflichtete

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich 
zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck die-
nende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine 
selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es 
sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken 
im Sinne des Grundbuchrechts handelt. 2Soweit rechtlich 
verbindliche, planerische Vorgaben vorhanden sind, sind 
diese zu berücksichtigen.

(2) 1Die in dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
erlassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserb-
bauberechtigte, Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren 
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; 
sie haften als Gesamtschuldner.
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§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Grundwasser ist das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, welches in unmittelbarer Berührung mit 
dem Boden oder dem Untergrund steht.

Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-
fließende wasser (Schmutzwasser) sowie das von niederschlägen aus dem Bereich von 
bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende wasser (niederschlagswasser). 

Nicht unter den satzungsgemäßen Begriff des Abwassers fällt das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), welches dazu bestimmt 
ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht 
zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser.

Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-
fließende wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, La-
gern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
sammelt abfließende wasser.

Fremdwasser ist das in kanälen abfließende wasser, welches unabhängig davon, ob es sich um 
Schmutz- oder Niederschlagswasser handelt, jedenfalls nicht bestimmungsgemäß eingelei-
tet wurde.

Kanäle sind die zur Entwässerungseinrichtung des Abwasserverbandes gehörenden Mischwasser-
kanäle, Schmutzwasserkanäle oder Niederschlagswasserkanäle einschließlich der Sonder-
bauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.

Schmutzwasser kanäle dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.

Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt.

Niederschlagswasser-
kanäle

dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.

Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den kanälen gesammelten Abwassers einschließlich 
der Ableitung zum Gewässer.
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Grundstücksan-
schlüsse 
(Anschlusskanäle)

sind 

- bei Freispiegelkanälen: 

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht auf dem Grundstück, die dazu dienen, Ab-
wasser (Schmutz-, Niederschlagswasser) zu sammeln, zu behandeln, abzuleiten, zwischen 
zu speichern oder zu beseitigen.

- bei Druck- und Unterdruckentwässerung:

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Abwassersammelschachtes mit Pumpe, 
Rohrleitungen, Armaturen und Steuerungsanlagen, die dazu dienen, Abwasser (Schmutz- 
und Niederschlagswasser) zu sammeln, zu behandeln, abzuleiten, zwischen zu speichern 
oder zu beseitigen.

Grundstücksent-
wässerungsanlagen

sind die Anlagen eines Grundstücks, die 

•	 dazu dienen, Abwasser (Schmutz-, Niederschlagswasser) zu sammeln, zu behandeln, 
abzuleiten, zwischen zu speichern oder zu beseitigen, und

•	 (bei Freispiegelkanalisation mit Kontrollschacht) unter Gebäuden (Grundleitungen) verlegt 
sind, bis einschließlich des Kontrollschachts – hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 
Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4) –, oder

•	 (bei Druck- und Unterdruckentwässerung mit Abwassersammelschacht) unter Gebäuden 
(Grundleitungen) verlegt sind, bis zum Abwassersammelschacht, oder

•	 (ohne Kontroll- / Abwassersammelschacht) unter Gebäuden (Grundleitungen) verlegt sind 
und der Leitung bis zur Grundstücksgrenze, oder

•	 (ohne Kontroll- / Abwassersammelschacht) unter Gebäuden (Grundleitungen) verlegt sind 
und der Leitung bis zum Kanal, wenn dieser im Grundstück liegt.

Kontrollschacht ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlagen dient.

Abwassersammel-
schacht 

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.

Messschacht ist eine einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die entnahme von Abwas-
serproben (Schmutz- und Niederschlagswasser).

Abwasserbehand-
lungsanlage

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den 
Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers.
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Fachlich geeigneter 
Unternehmer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fach-
kundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere

•	 die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-
schen Leitung,

•	 die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für 
die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

•	 die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte,

•	 die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,

•	 eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation).

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) 1Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass 
sein Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
wird. 2Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 
das Abwasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten.

(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur 
auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen 
sind. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet wei-
tergehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften 
nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder be-
stehende Kanäle geändert werden. 3Welche Grundstücke 
durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der 
Abwasserverband. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht 
ohne weiteres von der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tung übernommen werden kann und besser von demjeni-
gen behandelt wird, bei dem es anfällt oder

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch 
oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht 
möglich ist.

(4) Der Abwasserverband kann den Anschluss und die 
Benutzung versagen, wenn die gesonderte Behandlung 
des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.

(5) 1unbeschadet der Regelungen in den Absätzen 3 
und 4 besteht ein Anschluss- und Benutzungsrecht auch 
dann nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige 
Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
möglich ist. 2Der Abwasserverband kann hiervon Ausnah-
men zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von 
Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen 
erforderlich ist.

(6) 1Der Abwasserverband kann auch verlangen, dass ein 
Anschluss an den Niederschlagswasserkanal nur mit vor-
geschalteter Rückhalteeinrichtung (z. B. Schacht, Rigole 
o. ä.) und einem maximalen drosselabfluss erfolgen darf. 
2die größe des Rückhaltevolumens und des drosselab-
flusses ist abhängig von der angeschlossenen, bebauten 
und befestigten Fläche.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
bebaute Grundstücke an die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 2Ein An-
schlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.

(2) die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf diesem bauli-
che Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, 
dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(4) 1Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur 
Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Be-
nutzung des Baus hergestellt sein. 2In allen anderen Fällen 
ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch 
den Abwasserverband innerhalb der von ihm gesetzten 
angemessenen Frist herzustellen.

(5) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des 
Benutzungsrechts das anfallende Abwasser in die öffent-
liche Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungs-
zwang). 2verpflichtet sind die grundstückseigentümer und 
alle Benutzer der Grundstücke. 3Sie haben auf Verlangen 
des Abwasserverbandes die dafür erforderliche Überwa-
chung zu dulden.
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§ 6 
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) 1von der verpflichtung zum Anschluss oder zur Benut-
zung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der 
Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen 
auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich beim Abwasserverband 
einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auf-
lagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so kann 
der Abwasserverband durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung entsprechend. 2Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung. Abweichendes bestimmt werden, 
soweit dies sachgerecht ist.

§ 8
Grundstücksanschluss

(1) 1Die Grundstücksanschlüsse werden vom Abwasser-
verband hergestellt, angeschafft, verbessert, erneuert, 
verändert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. 
2Der Abwasserverband kann, soweit die Grundstücksan-
schlüsse nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung sind, auf Antrag zulassen oder 
von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigen-
tümer den Grundstücksanschluss ganz oder teilweise 
selbst herstellt, anschafft, verbessert, erneuert, verändert 
und unterhält sowie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 
sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) 1Der Abwasserverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite 
und Führung der Grundstücksanschlüsse. 2Dieser be-
stimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen 
ist. 3Begründete Wünsche des Grundstückseigentümers 
werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 4Soll der 
Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstücksei-
gentümers nachträglich geändert werden, so kann der Ab-
wasserverband verlangen, dass die Kostentragung vorher 
in einer gesonderten Vereinbarung geregelt wird. 5Unter 
einer nachträglichen Änderung ist auch ein zusätzlicher 
Grundstücksanschluss zur verstehen.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grund-
stücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, 
Messanlagen und dergleichen und von Sonderbauwerken 

zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dul-
den, soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße 
Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Ab-
wassers erforderlich sind.

§ 9
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) 1Jedes Grundstück, das an die öffentliche Entwäs-
serungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässe-
rungsanlage zu versehen. 2Wird das Schmutzwasser über 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber 
keiner Sammelkläranlage zugeführt, ist die Grundstücks-
entwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsan-
lage auszustatten.

(2) 1Die Grundstücksentwässerungsanlagen und die Ab-
wasserbehandlungsanlage im Sinne des Abs. 1 Satz 2 sind 
nach den Vorschriften dieser Satzung sowie den allgemein 
anerkannten Regeln der technik zu planen, herzustellen, 
zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu 
unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. 2Die Grund-
stücksentwässerungsanlage muss insbesondere wasser-
dicht und dicht gegen den Einwuchs von Wurzeln sein. 
3Die Grundstückskläranlage ist auf dem anzuschließenden 
Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil der Grundstück-
sentwässerungsanlage. 4Für die Reinigungsleistung der 
Abwasserbehandlungsanlage im Sinne des Abs. 1 Satz 2 
ist darüber hinaus der Stand der Technik maßgeblich.

(3) 1Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist 
ein Kontrollschacht zu errichten. 2Der Kontrollschacht ist 
frei von Überdeckungen oder Bebauungen zu halten. 3Der 
Abwasserverband kann verlangen, dass anstelle oder zu-
sätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstellen 
ist. 4Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung 
gelten die Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und 
Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den 
Abwassersammelschacht durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes natürliches 
Gefälle, kann der Abwasserverband vom Grundstücksei-
gentümer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur 
ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks ver-
langen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße 
Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein aner-
kannten Regeln der technik entsprechenden Planung und 
Ausführung des Kanalsystems für den Abwasserverband 
nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) gegen den Rückstau des Abwassers aus der öffentli-
chen Entwässerungseinrichtung  hat sich jeder Anschlus-
snehmer selbst zu schützen. 

(6) 1Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten 
daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer 
ausgeführt werden. 2Der Abwasserverband kann den 
Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.
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§ 10
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage

(1) 1Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage her-
gestellt oder geändert wird, sind dem Abwasserverband 
folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maß-
stab 1:1000,

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus 
denen der Verlauf der Leitungen, die Niederschlagswas-
serbeseitigung aller befestigten Flächen und im Falle 
des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage 
ersichtlich sind,

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Ent-
wässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, bezogen auf 
Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- 
und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlen-
höhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, Schächte, 
höchste grundwasseroberfläche zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser 
abweicht, zugeführt werden, ferner Angaben über 

- Zahl der Beschäftigten und ständigen Bewohner auf 
dem Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll,

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, 
der Erzeugnisse, die abwassererzeugenden Betriebsvor-
gänge,

- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum einleiten 
bestimmten Abwassers,

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehand-
lung des Abwassers (kühlung, Reinigung, neutralisation, 
Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

2Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den 
wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, verbrauch, 
kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur vorbehandlung 
beabsichtigten. 3Die Pläne haben den bei dem Abwasser-
verband aufliegenden Planmustern zu entsprechen. 4Alle 
Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer und dem 
Planfertiger zu unterschreiben. 5Der Abwasserverband 
kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.

(2) 1Der Abwasserverband prüft, ob die geplante Grund-
stücksentwässerungsanlage den Bestimmungen dieser 
Satzung entspricht. 2Ist das der Fall, so erteilt der Ab-
wasserverband schriftlich dessen Zustimmung und gibt 
mindestens eine Fertigung der eingereichten Unterlagen 
mit Zustimmungsvermerk zurück. 2Die Zustimmung kann 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 3Entspricht 
die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Bestim-
mungen dieser Satzung, setzt der Abwasserverband dem 
Grundstückseigentümer unter Angabe der Mängel eine 

angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einrei-
chung der geänderten Unterlagen beim Abwasserverband.

(3) 1Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-
wässerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die 
Zustimmung des Abwasserverbandes nach Abs. 2 erteilt 
worden ist. 2eine genehmigungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann der 
Abwasserverband Ausnahmen zulassen.

§ 11
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlage

(1) 1Die Grundstückseigentümer haben dem Abwasser-
verband den Beginn des Herstellens, des Änderns, des 
Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Be-
seitigens spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen 
und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. 2Muss 
wegen Gefahr in Verzug mit den Arbeiten sofort begon-
nen werden, so ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden 
schriftlich anzuzeigen.

(2) 1Vor Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungs-
anlage haben die Grundstückseigentümer die Grundstück-
sentwässerungsanlage durch einen nicht an der Bauaus-
führung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer auf 
Mängelfreiheit und Dichtigkeit nach den allgemein aner-
kannten Regeln der technik zu prüfen und das ergebnis 
durch diesen bestätigen zu lassen; der Abwasserverband 
kann den Nachweis der fachlichen Eignung verlangen. 
2Die Grundstückseigentümer haben dem Abwasserverband 
die Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 
rechtzeitig, spätestens jedoch drei Tage vorher schriftlich 
anzuzeigen. 3Der Abwasserverband ist berechtigt, die 
Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage zu 
überwachen.

(3) 1Die Grundstückseigentümer haben dem Abwasserver-
band die Bestätigung nach Abs. 2 Satz 1 vor Inbetriebnah-
me der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert 
vorzulegen. 2Der Abwasserverband kann die Inbetriebnah-
me der Grundstücksentwässerungsanlage innerhalb eines 
Monats nach Vorlage der Bestätigung oder unverzüglich 
nach Prüfung durch den Abwasserverband schriftlich un-
tersagen. 3In diesem Fall setzt der Abwasserverband den 
Grundstückseigentümern unter Angabe der Gründe für die 
Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Besei-
tigung der Mängel. 4Die Beseitigung der Mängel ist dem 
Abwasserverband zur Nachprüfung anzuzeigen; Sätze 1 
und 2 sowie Abs. 2 gelten entsprechend. 

(4) Die Prüfung nach Maßgabe von Abs. 2 und die Zustim-
mung zur Grundstücksentwässerungsanlage durch den 
Abwasserverband nach Maßgabe von § 10 Abs. 2 befreien 
den Grundstückseigentümer, die ausführenden Unterneh-
mer und die Planfertiger nicht von der Verantwortung für die 
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vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung 
der Anlage.

§ 12
Überwachung

(1) 1Der Abwasserverband ist berechtigt, die Grundstück-
sentwässerungsanlagen, die an die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen sind, jederzeit selbst zu 
überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen und Messun-
gen durchzuführen. 2Dasselbe gilt für die Messschächte, 
sofern diese vom Abwasserverband nicht selbst unter-
halten werden. 3Die Grundstückseigentümer haben die 
Überprüfungen der Grundstücksentwässerungsanlage 
(TV-Untersuchungen, Dichtheitsprüfungen, etc.) sowie die 
Entnahme von Abwasserproben und Durchführung von 
Messungen zu dulden. 

(2) 1Zu diesem Zweck sind den Bediensteten und Be-
auftragten des Abwasserverbandes  zu angemessener 
Tageszeit und nach vorheriger schriftlicher, mündlicher 
oder telefonischer Terminabsprache ungehindert Zugang 
zu Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen, Wohnräumen 
und allen anderen Anlagenteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken, insbesondere zu Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Grundstücksanschlüssen und Messschäch-
ten zu gewähren, sofern der Zugang zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere zum Schutz von Boden und Grundwasser, erfor-
derlich ist. 2nach anderen Rechtsvorschriften bestehende 
Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

(3) Bedienstete oder Beauftragte des Abwasserverbandes 
haben sich durch einen vom Abwasserverband ausgestell-
ten Dienstausweis oder eine Vollmacht auszuweisen.

(4) Den Bediensteten und Beauftragten des Abwasserver-
bandes sind die für die Untersuchung der Anlagenteile und 
des Abwassers notwendigen Auskünfte zu erteilen.

(5) 1Der Abwasserverband kann die Grundstückseigentü-
mer in besonders begründeten Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei Verdacht auf Mängel und Fremdwasserzuleitungen 
in die öffentliche entwässerungseinrichtung, verpflichten, 
die von ihnen zu unterhaltenden Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch einen fachlich geeigneten Unterneh-
mer auf Bauzustand, insbesondere auf Dichtigkeit, Mängel-
freiheit und Funktionsfähigkeit binnen angemessener Frist 
untersuchen zu lassen. 2Der Abwasserverband kann den 
Nachweis der fachlichen Eignung des Unternehmers ver-
langen. 3Über die durchgeführten Untersuchungen ist dem 
Abwasserverband eine Bestätigung des damit beauftragten 
Unternehmers innerhalb von vier Wochen nach Abschluss 
der Prüfung unaufgefordert vorzulegen.

(6) Die Grundstückseigentümer haben dem Abwasserver-
band unverzüglich Störungen und Schäden an den Grund-
stücksentwässerungsanlagen, Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Überwachungsanlagen, etwaiger Ab-
wasserbehandlungsanlagen und Vorbehandlungsanlagen 
anzuzeigen.

(7) Werden bei der Überwachung oder Untersuchung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen oder Grundstücksan-
schlüsse Mängel festgestellt, die den ordnungsgemäßen 
Betrieb der von den Grundstückseigentümern zu unter-
haltenden Anlagenteile beeinträchtigen, sind die Grund-
stückseigentümer verpflichtet, die festgestellten Mängel 
zu beseitigen.

(8) Der Abwasserverband kann darüber hinaus jederzeit 
verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu un-
terhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, 
der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der 
öffentlichen Entwässerungseinrichtung und Gewässerver-
unreinigungen ausschließt.

(9) 1Sanierungsarbeiten an Grundstücksentwässerungs-
anlagen werden von Bediensteten und Beauftragten des 
Abwasserverbandes überwacht. 2Dabei gilt § 11 entspre-
chend.

(10) 1Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwas-
ser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hauswas-
ser abweicht, der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
zugeführt, kann der Abwasserverband den Einbau und den 
Betrieb von Überwachungsanlagen verlangen. 2Hierauf 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die einleitung eine 
wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbe-
hörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtliche 
vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwachung des 
Abwasserverbandes vorgelegt werden. 

(11)  1Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasser-
behandlungsanlagen gelten die einschlägigen wasserrecht-
lichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 
des Bayerischen Wassergesetzes für Kleinkläranlagen. 
2Hiervon unberührt bleibt die Regelung des Art. 60 Abs. 3 
des Bayerischen Wassergesetzes. 

(12)  die verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 10 gelten 
auch für die Benutzer der Grundstücke.

§ 13
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück

1Sobald ein Grundstück an die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur 
Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwäs-
serungsanlagen sowie dazugehörige Abwasserbehand-
lungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in 
dem das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung 
entsorgt wird. 2§ 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

§ 14  
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, 
in Niederschlagswasserkanäle nur Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl 
Schmutz- als auch Niederschlagswasser eingeleitet wer-
den.
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(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet 
werden kann, bestimmt der Abwasserverband.

§ 15  
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

(1) In die öffentliche Entwässerungseinrichtung dürfen 
Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren 
Gesundheit beeinträchtigen,

- die öffentliche Entwässerungseinrichtung oder die an-
geschlossenen Grundstücke gefährden oder beschädigen,

- den Betrieb der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
erschweren, behindern, oder beeinträchtigen,

- die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung 
des Klärschlamms erschweren oder verhindern oder

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die 
Gewässer, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin, 
Benzol oder Öl

2. infektiöse Stoffe, Medikamente

3. radioaktive Stoffe

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung 
des Abwassers in der Sammelkläranlage oder des Gewäs-
sers führen, Lösemittel

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdün-
stungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können

6. Grund- und Quellwasser sowie Fremdwasser

7. Feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 
Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, 
Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, 
flüssige Stoffe, die erhärten

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, 
Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Sila-
gegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke

9. Absetzgut, Räumgut aus grundstückskläranlagen, 
Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungs-
anlagen und Abortgruben unbeschadet sonstiger beste-
hender Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme

10.  1Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis 
einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder 
einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgut-
verändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie 

Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, 
polycyclische Aromaten, Phenole. 2Ausgenommen sind:

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 
der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus 
Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und deren 
Einleitung der Abwasserverband in den Einleitungsbedin-
gungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des 
Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.

11.  Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be- 
 handlung in der Sammelkläranlage nicht den Mindest- 
 anforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes 
 entsprechen wird,
- das wärmer als + 35 °C ist,
- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist,
- das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
- das als Kühlwasser benutzt worden ist.

12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln,

13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 
200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Buchst. 
b werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen 
oder im Rahmen der Sondervereinbarung festgelegt.

(4) Über Abs. 3 hinaus kann der Abwasserverband in 
Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von Abwas-
ser besonderer Art und Menge ausschließen oder von 
besonderen Voraussetzungen abhängig machen, soweit 
dies zum Schutz des Betriebspersonals, der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den 
Betrieb der öffentlichen Entwässerungseinrichtung gel-
tenden Vorschriften, insbesondere der Bedingungen und 
Auflagen des dem Abwasserverbandes erteilten wasser-
rechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(5) 1Der Abwasserverband kann die Einleitungsbedingun-
gen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung 
von Abwasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
nicht nur vorübergehend nach Art oder Menge wesentlich 
geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der öffent-
lichen Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder 
Bescheide ändern. 2Der Abwasserverband kann Fristen 
festlegen, innerhalb derer die zur Erfüllung der geänderten 
Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen.
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(6) 1Der Abwasserverband kann die Einleitung von Stoffen 
im Sinne der Abs. 1 und 2, erforderlichenfalls nach Anhö-
rung der für den Gewässerschutz zuständigen Sachver-
ständigen,  zulassen, wenn der verpflichtete vorkehrungen 
trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigen-
de oder den Betrieb der öffentlichen Entwässerungseinrich-
tung erschwerende Wirkung verlieren. 2In diesem Fall hat 
er dem Abwasserverband eine Beschreibung nebst Plänen 
in doppelter Fertigung vorzulegen. 

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus 
ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeu-
erten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung 
über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist er 
verpflichtet, das kondensat zu neutralisieren und dem 
Abwasserverbandüber die Funktionsfähigkeit der Neutra-
lisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebs 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
oder eines fachlich geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Abwas-
serverband und einem verpflichteten, die das einleiten 
von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vor-
kehrungen an der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
ermöglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstück-
sentwässerungsanlage oder in die öffentliche Entwäs-
serungseinrichtung gelangen, ist der Abwasserverband 
unverzüglich zu verständigen.

§ 16
Abscheider

(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. 
Benzin, Öle oder Fette) mit abgeschwemmt werden können, 
ist das Abwasser über in der Grundstücksentwässerungs-
anlage eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider 
abzuleiten.

(2) 1Die Abscheider sind nach den allgemein anerkannten 
Regeln der technik zu errichten, zu betreiben, in regel-
mäßigen Zeitabständen und bei Bedarf zu entleeren und 
regelmäßig zu warten. 2Der Abwasserverband kann den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, War-
tung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. 3Das 
Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

§ 17  
Untersuchung des Abwassers

(1) 1Der Abwasserverband kann über die Art und Menge des 
eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss 
verlangen. 2Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet wird 
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers 
geändert werden, ist dem Abwasserverband auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die 
unter das Verbot des § 15 fallen.

(2) 1Der Abwasserverband kann eingeleitetes Abwasser 
jederzeit, auch periodisch, auf Kosten des Grundstücks-
eigentümers untersuchen lassen. 2Auf die Überwachung 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die einleitung in 
die Sammelkanalisation eine wasserrechtliche Genehmi-
gung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt und die dafür 
vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder 
Selbstüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und 
die Ergebnisse dem Abwasserverband vorgelegt werden. 
3Der Abwasserverband kann verlangen, dass die nach § 12  
Abs. 4 eingebauten Überwachungsanlagen ordnungsge-
mäß betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden.

(3) 1Die Beauftragten des Abwasserverbandes und die 
Bediensteten der für die Gewässeraufsicht zuständigen Be-
hörden können die anzuschließenden oder die angeschlos-
senen Grundstücke, Gebäude, Wohnungen, Wohnräume 
und allen anderen Anlagenteile auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu angemessener Tageszeit und nach 
vorheriger schriftlicher, mündlicher oder telefonischer 
Terminabsprache betreten, wenn dies zur Durchführung 
der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen 
und zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, insbesondere zum Schutz von Boden und 
Grundwasser, erforderlich ist. 2Im Übrigen gilt § 12 Abs. 2 
und 4 entsprechend. 3nach anderen Rechtsvorschriften 
bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben 
unberührt.

§ 18  
Haftung

(1) 1Der Abwasserverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht 
für Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, 
die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung 
und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht ver-
meiden lassen. 2Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, 
die durch Rückstau hervorgerufen werden.

(2) Der Abwasserverband haftet für Schäden, die sich aus 
dem Benützen der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich der 
Abwasserverband zur erfüllung seiner verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben 
für die ordnungsgemäße Benutzung der öffentlichen Ent-
wässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.

(4) 1Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-
vereinbarung zuwiderhandelt, haftet dem Abwasserverband 
für alle ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. 
2Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den 
mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungs-
anlage oder des Grundstücksanschlusses verursacht wer-
den, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer 
herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und 
zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. 
3Mehrere verpflichtete haften als gesamtschuldner.
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§ 19  
Grundstücksbenutzung

(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 
Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ab-
leitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen 
zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die 
örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. 2Diese 
Pflicht betrifft nur grundstücke, die an die öffentliche ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen 
sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. 3die verpflichtung entfällt, soweit 
die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art 
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines 
Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für 
ihn nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat 
der Abwasserverband zu tragen, soweit die Anlagen nicht 
ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dienen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Ver-
kehrswege und verkehrsflächen sowie für grundstücke, 
die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen 
verkehrswegen und verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 20  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 24 Abs. 2 Satz 
2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich

1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 12 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder 
hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder 
vorlagepflichten verletzt,

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Ab-
wasserverbandes mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine 
unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 Abs. 2  
Satz 2, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 vor Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage durch einen fachlich geeig-
neten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestäti-
gung oder vor Zustimmung durch den Abwasserverband 

die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung des Ab-
wasserverbandes nach Maßgabe von § 11 Abs. 4 Satz 2 
zuwiderhandelt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwäs-
serungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen 
überprüfen lässt,

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwässer 
oder sonstige Stoffe in die öffentliche Entwässerungsein-
richtung einleitet oder einbringt,

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser 
Satzung beauftragten Personen des Abwasserverbandes 
nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt.

(2) nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ord-
nungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 21  
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Der Abwasserverband kann zur Erfüllung der nach 
dieser Satzung bestehenden verpflichtungen Anordnungen 
für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 22  
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft, spätestens 
jedoch einen Tag nach ihrer Bekanntmachung1.

Starnberg, den 16. Dezember 2013
Zweckverband zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung 
in den Gemeinden rund um den Starnberger See

Rupert Monn
Verbandsvorsitzender

1 Hinweis: Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten die bis zum 1. 
Januar 2014 gültigen Entwässerungssatzungen der Gemeinden 
Berg, Bernried, Feldafing, Münsing, Pöcking, tutzing und Sees-
haupt sowie der Stadt Starnberg gleichzeitig außer Kraft.
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ZweckveRBAnd ZuR geMeinSAMen ABwASSeR-
BESEITIGUNG IN DEN geMeinden Rund uM den 
StARnBeRgeR See

Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbands zur 
gemeinsamen Abwasserbeseitigung in den Gemeinden 
rund um den Starnberger See für das Haushaltsjahr 
2013

I. 

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 und Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in Verbindung mit Art. 40 
Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes für die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) erlässt die Verbandsver-
sammlung folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 bleibt un-
verändert; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.214.000 €

und im Vermögenshaushalt
mit den Einnahmen und Ausgaben mit 4.288.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i. H. v 2.800.000 € 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
bleibt unverändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden weiterhin nicht festgesetzt.

§ 4

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) bleibt nach den §§ 19 und 20 der Verbands-
satzung unverändert. 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 
500.000 € um 7.500.000 € erhöht und damit auf 8.000.000 
€ neu festgesetzt.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2013 in Kraft.

II.

Die Nachtragshaushaltssatzung und der Haushaltsplan 
liegen ab dem Tag der amtlichen Bekanntmachung eine 
Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbands, Am 
Schloßhölzl 25, 82319 Starnberg, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Starnberg, 10. Dezember 2013
Zweckverband zur gemeinsamen Abwasserbeseitigung in 
den Gemeinden rund um den Starnberger See

Rupert Monn
Erster Bürgermeister, Verbandsvorsitzender

PLAnungSveRBAnd ÄuSSeReR wiRtScHAFtS-
RAuM MüncHen

Haushaltssatzung des Planungsverbands Äußerer 
Wirtschaftsraum München für das Haushaltsjahr 2014 

I.

Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
erlässt gemäß Art. 63 ff. der Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit Art. 41 ff. des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit und § 20 ff. der Verbandssatzung folgende 
Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.361.600 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  147.100 €.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
beläuft sich nach dem Haushaltsplan auf 1.359.100 €. Er 
ist durch Umlagen der Mitglieder aufzubringen. Bemes-
sungsgrundlage der Umlagen der Städte und Gemeinden 
sowie der Landkreise ist die von diesen Körperschaften 
vertretene Bevölkerung. Die Umlage für die Städte und 
Gemeinden (mit Ausnahme der Landeshauptstadt Mün-
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ScHuLveRBAnd MüncHen – kARLSFeLd

Haushaltssatzung des Schulverbands München – 
Karlsfeld für das Haushaltsjahr 2014

I.

Der Schulverband München-Karlsfeld erlässt aufgrund des 
Art. 9 Abs. 7 und 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 34 
Abs. 2 Ziff. 3 und 4, Art. 41 Abs. 1 KommZG sowie Art. 63 
ff. GO und des Vertrages zwischen der Gemeinde Karlsfeld 
und der Landeshauptstadt München vom 12. August 1993 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2014 wird hiermit festgestellt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 470.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.000 €

ab.

chen) beträgt 0,45 €, für die Landkreise 0,35 € je Einwohner 
und Jahr nach dem Stand zum 31. Dezember 2012 laut 
Veröffentlichung des Bayer. Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung. Die Landeshauptstadt München leistet 
eine Umlage in Höhe von 397.000 €.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
250.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

II.

die Haushaltssatzung wurde von der Regierung von 
Oberbayern mit Schreiben vom 28. November 2013, GZ 
12.2-1446/2014 genehmigt. Die Satzung liegt ab dem Tag 
der amtlichen Bekanntmachung eine Woche lang zur Ein-
sichtnahme in der Geschäftsstelle des Planungsverbands, 
Arnulfstraße 60, 3. OG, 80335 München, aus.

München, 3. Dezember 2013
Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München

Elisabeth Ziegler
Verbandsvorsitzende

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Schulverbandsumlage

Der Schulverband legt seinen durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckten Bedarf

Gesamtausgaben 470.000 €
abzüglich Einnahmen 
(ohne Verbandsumlage) ./.    7.250 €
   462.750 €

gemäß Art. 9 Abs. 7 BaySchFG nach dem Vertrag zwischen 
der Gemeinde Karlsfeld und der Landeshauptstadt Mün-
chen vom 12. August 1993 um.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in 
Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 enthält 
keine nach Art. 67 Abs. 4, Art. 71 Abs. 2 und 73 Abs. 2 GO 
genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Der Haushaltsplan des Schulverbandes München-Karlsfeld 
liegt vom Tag der Bekanntmachung an eine Woche lang 
in der Geschäftsstelle des Schul verbands, Gemeinde 
Karlsfeld, Gartenstraße 7, 1. Stock, Zimmer 103, 85757 
Karlsfeld, während der allgemeinen Geschäftsstunden 
öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außer-
dem während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Satz 1 BekV).

Karlsfeld, 11. Dezember 2013
Schulverband München-Karlsfeld

Kolbe 
1. Bürgermeister
Schulverbandsvorsitzender
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ZweckveRBAnd wASSeRveRSORgung iSAR-viLS

Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2012 desZweckverbands 
Wasserversorgung Isar-Vils, Hofham, Am Wasser- 
werk 1, 84174 Eching

I.

Aufgrund § 9 der Betriebssatzung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2008 in Verbindung mit 
Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) sowie Art. 88 der Gemeindeordnung (GO) 
und § 25 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung (EBV) hat die 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversor-
gung Isar-Vils den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
2012 festgestellt und über die Verwendung des Jahresge-
winns beschlossen. Gemäß § 25 Abs. 4 EBV in Verbindung 
mit Art. 24 Abs. 1 KommZG wird hiermit der Beschluss 
bekannt gemacht:

1. Die Verbandsversammlung hat am 26. November 2013 
den geprüften Jahresabschluss 2012 gemäß § 9 der Be-
triebssatzung für den Eigenbetrieb und § 25 Abs. 3 EBV mit 
folgenden Abschlusszahlen festgestellt und die Entlastung 
erteilt:

Bilanzsumme 19.423.980,37 €

Jahreserfolgsrechnung (Rohergebnis) 2.168.382,22 €

Jahresgewinn 68.308,07 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 68.308,07 € ist mit den 
Verlustvorträgen aus Vorjahren zu verrechnen.

Aufgrund des Jahresergebnisses 2012 ergibt sich zum  
31. Dezember 2012 folgende Entwicklung:

Verbleibender Verlustvortrag
zum 31. Dezember 2011: 436.904,88 €

Jahresgewinn 2012: 68.308,07 €

Verbleibender Verlust zum
Schluss des WJ 2012: 368.596,81 €
Stand 31. Dezember 2012

2. Herr Dr. Lenz, Wirtschaftsprüfer, hat den Jahresab-
schluss 2012 geprüft und nachfolgenden uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung und der Jahresabschluss 2012 entspricht 
nach meiner pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschrif-
ten und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben 
keinen Anlass zu Beanstandungen.“

Vaterstetten, 24. September 2013

Dr. Lenz
Wirtschaftsprüfer

II.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbands Wasserversorgung 
Isar-Vils, Hofham, Am Wasserwerk 1, 84174 Eching, sie-
ben Tage ab Bekanntmachung während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus (§ 25 Abs. 4 Satz 
3 EBV).

Hofham, 26. November 2013
Zweckverband Wasserversorgung Isar-Vils

Walter Brandlmeier
Vorsitzender
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Angelegenheiten des Bezirks Oberbayern

BeZiRk OBeRBAYeRn

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“

Vom 12. Dezember 2013

Aufgrund von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 
51 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes – 
BayNatSchG – in der Fassung vom 23. Februar 2011 (GVBl 
S. 82, BayRS 791-1-u) erlässt der Bezirk Oberbayern für 
den im Bezirk Oberbayern gelegenen Teil des Naturparks 
Altmühltal folgende Verordnung:

§ 1 
Änderung des Verordnungstextes

Die Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen über den Naturpark 
Altmühltal (Südliche Frankenalb) vom 14. September 1995 
(gvBl. S. 692, BayRS 791-5-15-u) in der derzeit gültigen 
Fassung wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Zur Ordnung der Windkraftnutzung in der Schutzzone 
werden Tabuzonen, Prüfzonen und Ausnahmezonen für 
Windkraftnutzung festgesetzt. Ihre Grenzen sind in einer 
Karte M = 1:100.000, die als Anlage 4 Bestandteil dieser 
Verordnung ist, grob dargestellt. Die genauen Grenzen der 
in Satz 1 genannten Gebiete sind in den Karten Nordwest, 
Nordost, Südwest und Südost M = 1:25.000 eingetragen, 
auf die Bezug genommen wird; § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 3 
sowie Abs. 3 gelten entsprechend.“

2. In § 6 Abs. 3 Satz 1 wird der Zusatz „(Anlage 5)“ ge-
strichen.

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 3 Nr. 2 wird der Zusatz „(Anlage 5)“ gestrichen.

b)  In Absatz 3 Nr. 3 wird der Zusatz „(Anlage 5)“ gestrichen.

4. In § 8 Nr. 3a wird der Zusatz „(Anlage 5)“ gestrichen.

5. In § 2 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 wird die Bezeichnung 
„Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit“ ersetzt 
durch die Bezeichnung „Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz“.

§ 2 
Verordnungskarten

Die Karte M 1:25.000 zur Festsetzung der Tabuzonen, Prüf-
zonen und Ausnahmezonen für Windkraftnutzung gemäß  
§ 3 Abs. 3 Satz 3, auf die Bezug genommen wird, wird beim 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als 
oberster Naturschutzbehörde niedergelegt. Weitere Aus-
fertigungen dieser karte befinden sich bei der Regierung 
von Oberbayern als höherer Naturschutzbehörde sowie 
bei der kreisfreien Stadt Ingolstadt und den Landratsäm-
tern Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen als untere 
Naturschutzbehörden. Die Karten werden bei den in Satz 
1 und 2 genannten Behörden archivmäßig verwahrt und 
sind dort während der Dienststunden allgemein zugänglich.

§ 3 
Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

(2) Der Text der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal 
(Südliche Frankenalb)“ in der ab 1. Januar 2014 geltenden 
Fassung wird zusammen mit der Bekanntmachung dieser 
Verordnung neu bekannt gemacht.

München, 12. Dezember 2013
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

Hinweis:

Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 
BayNatSchG ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Rechtsver-
ordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die 
Verletzung begründen sollen, beim Bezirk Oberbayern 
geltend gemacht wird.
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BeZiRk OBeRBAYeRn

Bekanntmachung

Aufgrund von § 3 Abs. 2 der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Naturpark Altmühltal (Südliche 
Frankenalb)“ vom 12. Dezember 2013 wird nachfolgend 
der Wortlaut der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal 
(Südliche Frankenalb)“ vom 14.09.1995, zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 12. Dezember 2013, in der 
Fassung vom 12. Dezember 2013 neu bekannt gemacht.

München, 12. Dezember 2013
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

Verordnung über den „Naturpark Altmühltal  (Südliche 
Frankenalb)“

Vom 14. September 1995,

zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal (Süd-
liche Frankenalb)“ vom 12. Dezember 2013

Aufgrund von Art. 11, Art. 45 Abs. 1 Nr. 2, Art. 55 Abs. 1 
Satz 2 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 
und Art. 37 Abs. 2 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzge-
setzes – BaynatSchg – (BayRS 791-1-u), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. April 1994 (GVBl S. 299), erlässt das 
Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen folgende Verordnung:

§ 1
Schutzgegenstand

(1) Teilgebiete der Naturräume „Südliche Frankenalb“ und 
„Vorland der Südlichen Frankenalb“ in der kreisfreien Stadt 
Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-
Schrobenhausen, kelheim, Regensburg, neumarkt i. d. 
OPf., Roth, weißenburg-gunzenhausen und donau-Ries 
werden in den in § 2 näher bezeichneten Grenzen als 
Naturpark festgesetzt. Das Gebiet hat eine Größe von ca. 
296.240 Hektar.

(2) Der Naturpark erhält die Bezeichnung „Naturpark Alt-
mühltal (Südliche Frankenalb)“.

(3) Träger des Naturparks ist der „Verein Naturpark Altmühl-
tal (Südliche Frankenalb) e.V.“ mit Sitz in Weißenburg i. Bay.

§ 2
Naturparkgrenzen

(1) Die Grenzen des Naturparks sind in einer Karte M = 
1:100.000, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Verordnung 
ist, grob dargestellt.

(2) Die genauen Grenzen des Naturparks sind in einer Karte 
M = 1:25.000 eingetragen, die beim Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz als oberster Naturschutzbe-
hörde niedergelegt ist und auf die Bezug genommen wird. 
Maßgebend für den genauen Grenzverlauf ist der Eintrag in 
dieser Karte mit der Außenkante des Begrenzungsstrichs. 
weitere Ausfertigungen dieser karte befinden sich bei 
den Regierungen von Oberbayern und niederbayern, der 
Oberpfalz, von Mittelfranken und Schwaben als höheren 
Naturschutzbehörden sowie bei der kreisfreien Stadt 
Ingolstadt und den Landratsämtern Eichstätt, Neuburg-
Schrobenhausen, kelheim, Regensburg, neumarkt i. d. 
OPf., Roth, weißenburg-gunzenhausen und donau-Ries 
als unteren Naturschutzbehörden.

(3) Die Karten werden bei den in Absatz 2 genannten Be-
hörden archivmäßig verwahrt und sind dort während der 
Dienststunden allgemein zugänglich.

§ 3
Einteilung des Gebiets

(1) Innerhalb des Naturparks wird eine Schutzzone festge-
setzt, die die Voraussetzungen eines Landschaftsschutzge-
biets erfüllt. Ihre Grenzen sind in der in § 2 Abs. 1 genannten 
Anlage 1 grob dargestellt.

(2) Die genauen Grenzen der Schutzzone sind in der in 
§ 2 Abs. 2 genannten Karte eingetragen, auf die Bezug 
genommen wird. Maßgebend für den genauen Grenzver-
lauf ist der Eintrag in dieser Karte mit der Außenkante des 
jeweiligen Begrenzungsstrichs.

(3) Zur Ordnung der Windkraftnutzung in der Schutzzone 
werden Tabuzonen, Prüfzonen und Ausnahmezonen für 
Windkraftnutzung festgesetzt. Ihre Grenzen sind in einer 
Karte M = 1:100.000, die als Anlage 4 Bestandteil dieser 
Verordnung ist, grob dargestellt. Die genauen Grenzen der 
in Satz 1 genannten Gebiete sind in den Karten  Nordwest, 
Nordost, Südwest und Südost M = 1:25.000 eingetragen, 
auf die Bezug genommen wird; § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 3 
sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 4
Schutzzweck

(1) Zweck der Festsetzung des Naturparks ist es, 

1. das gebiet entsprechend dem Pflege- und entwicklungs-
plan (§ 12 nr.1) zu sichern, zu pflegen und zu entwickeln,

2. die Erholungseignung der Teillandschaften auf der Basis 
eines ausgewogenen Naturhaushalts und der landschaft-
lichen Vielfalt zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu 
verbessern,

3. geeignete Landschaftsteile für die Erholung und den Na-
turgenuss zu erschließen und der Allgemeinheit zugänglich 
zu machen, soweit die Belastbarkeit des Naturhaushalts 
und des Landschaftsbilds dies zulassen,
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4. den Erholungsverkehr zu ordnen und zu lenken,

5. an der Erhaltung und Fortentwicklung der Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft als Träger der Kulturlandschaft 
unter Beachtung der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege mitzuwirken.

(2) Zweck der Schutzzone ist es,

1. die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts der unter-
schiedlich strukturierten Teillandschaften insgesamt zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen und zu verbessern,

2. das ökologische Wirkungsgefüge der Tallandschaften 
zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zu verbessern,

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Teillandschaften 
mit ihrem jeweils typischen Erscheinungsbild zu sichern,

4. eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder aus-
zugleichen,

5. die vielfalt an wildwachsenden Pflanzen und wildleben-
den Tieren sowie deren Lebensgemeinschaften zu sichern,

6. erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu verhindern,

7. die in § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) oder in Art. 23 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BayNatSchG 
bezeichneten gesetzlich geschützten Biotope zu sichern,

8. ökologisch wertvolle Lebensräume gegen übermäßige 
Freizeitnutzung zu sichern,

9. zur Verhinderung von erheblichen Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung einer 
nachhaltigen Energieversorgung durch Nutzung erneu-
erbarer Energien die Errichtung von Windkraftanlagen 
natur- und landschaftsverträglich zu ordnen.

§ 5
Besondere Vorschriften

Soweit für das Gebiet des Naturparks besondere natur-
schutzrechtliche Vorschriften bestehen, insbesondere 
solche über Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler, über 
den Schutz von Landschaftsbestandteilen und Grünbe-
ständen oder über den Schutz von gesetzlich geschützten 
Biotopen gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 
23 BayNatSchG, bleiben diese unberührt. Gleiches gilt, 
wenn künftig besondere naturschutzrechtliche Vorschriften 
erlassen werden.

§ 6
Verbote

(1) In der Schutzzone sind alle Handlungen verboten, die 
den Charakter des Gebiets verändern oder dem in § 4 Abs. 
2 genannten besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, 

insbesondere alle Handlungen, die geeignet sind, die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts, das Landschaftsbild, 
den Naturgenuss oder den Zugang zur freien Natur zu 
beeinträchtigen.

(2) In den in Anlage 2 zu dieser Verordnung bezeichneten 
Tallandschaften der Schutzzone ist es daher verboten,

1. auf den Talhängen und Talsohlen Maßnahmen vorzuneh-
men, die Röhrichte, Quellbereiche, natürliche oder naturna-
he Bereiche fließender Binnengewässer einschließlich ihrer 
Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen 
oder naturnahen Vegetation oder Auenwälder gemäß § 30 
Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 BNatSchG zerstören, beschädigen, 
nachhaltig stören oder deren charakteristischen Zustand 
verändern können,

2. die bisherige Bodengestalt der Taleinhänge und das 
natürliche Kleinrelief der Talsohlen durch Aufschüttungen, 
Abgrabungen oder in sonstiger Weise wesentlich zu ver-
ändern,

3. auf den Gewässern Boot zu fahren (ausgenommen auf 
der Altmühl),

4. in den in Anlage 3 zu dieser Verordnung bezeichneten 
Altwasserarmen der Altmühl und ökologischen Ausgleichs- 
und ersatzflächen des Main-donau-kanals zu fischen; aus-
genommen sind Fischereiberechtigte oder Fischereipäch-
ter, die zur Ausübung des Fischereirechts unmittelbar selbst 
befugt sind, oder Inhaber von Jahreserlaubnisscheinen,

5. außerhalb behördlich zugelassener Start- und Lande-
plätze auf den Taleinhängen und Talsohlen Flugmodelle 
mit Motor zu betreiben oder mit anderen Luftfahrzeugen 
zu starten oder zu landen.

(3) In den in den Karten Nordwest, Nordost, Südwest und 
Südost eingetragenen Tabuzonen für Windkraftnutzung ist 
es verboten, Windkraftanlagen zu errichten. Dies gilt nicht 
für die Ersetzung einer bestehenden durch eine neue ma-
ximal höhengleiche Windkraftanlage am selben Standort.

§ 7
Erlaubnis

(1) Der Erlaubnis bedarf, wer beabsichtigt, innerhalb der 
Schutzzone

1. bauliche Anlagen aller Art im Sinn der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) zu errichten, zu erweitern oder ihre 
äußere Gestaltung wesentlich zu ändern, auch wenn sie 
einer baurechtlichen Genehmigung nicht bedürfen; hierzu 
zählen insbesondere

a) Gebäude aller Art (Art. 2 Abs. 2 BayBO), Verkaufs- und 
Ausstellungsstände, Automaten,

b) Einfriedungen aller Art (ausgenommen sockellose Wei-
de- und Forstkulturzäune ohne Verwendung von Beton),
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c) Windkraftanlagen, soweit sie nicht unter das Verbot des 
§ 6 Abs. 3 oder unter die Ausnahme nach § 8 Nr. 3a fallen,

2. die bisherige Bodengestalt durch Aufschüttungen, Ab-
grabungen oder in sonstiger Weise wesentlich zu verän-
dern, soweit das Vorhaben nicht unter das Verbot des § 6  
Abs. 2 Nr. 2 fällt,

3. Straßen, Wege, Plätze oder Park-, Camping-, Sport-, 
Spiel- oder Badeplätze oder ähnliche Einrichtungen zu 
errichten oder wesentlich zu ändern,

4. Maßnahmen vorzunehmen, die Röhrichte, Quellbe-
reiche, natürliche oder naturnahe Bereiche fließender 
Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazu-
gehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen 
Vegetation oder Auenwälder gemäß § 30 Abs. 2 Nrn. 1, 
2 und 4 BNatSchG zerstören, beschädigen, nachhaltig 
stören oder deren charakteristischen Zustand verändern 
können, soweit das Vorhaben nicht unter das Verbot des 
§ 6 Abs. 2 Nr. 1 fällt,

5. Gewässer, deren Ufer, den Zulauf oder den Ablauf des 
Wassers oder den Grundwasserstand zu verändern oder 
neue Gewässer herzustellen,

6. Nass- und Feuchtwiesen umzubrechen oder durch Drä-
nung oder Gräben zu entwässern oder trockenzulegen,

7. Dauergrünland der Talsohlen in Ackerland umzuwandeln,

8. landschaftsbestimmende Bäume, Hecken oder sons-
tige Gehölze außerhalb des Waldes oder Felsblöcke zu 
beseitigen,

9. auf den Taleinhängen und Talsohlen der in Anlage 2 zu 
dieser Verordnung bezeichneten Tallandschaften Erstauf-
forstungen vorzunehmen,

10. ober- oder unterirdisch geführte Draht-, Kabel- oder 
Rohrleitungen zu verlegen oder Masten und unterstützun-
gen aufzustellen (ausgenommen nicht ortsfeste Anlagen 
zur Beregnung von Sonderkulturen und zur Versorgung 
von Weidevieh mit Wasser und Zuleitungen zu elektrischen 
Weidezäunen),

11. außerhalb von Straßen, Wegen oder Plätzen mit Kraft-
fahrzeugen aller Art zu fahren, diese dort abzustellen oder 
Verkaufswagen aufzustellen (ausgenommen zur land- und 
forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung sowie für Fischerei-
berechtigte oder Fischereipächter, die zur Ausübung des 
Fischereirechts unmittelbar selbst befugt sind, und für 
Inhaber von Jahreserlaubnisscheinen),

12. auf anderen als den hierfür behördlich zugelassenen 
Plätzen zu zelten, Wohnwagen abzustellen, dies zu gestat-
ten oder im Rahmen der erholungsnutzung offene Feuer 
zu entzünden oder zu unterhalten.

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben kei-
ne der in § 6 Abs. 1 genannten Wirkungen hervorrufen 
kann oder diese Wirkungen durch Nebenbestimmungen 
ausgeglichen werden können. Wird die Erlaubnis mit Ne-
benbestimmungen erteilt, kann eine Sicherheitsleistung 
verlangt werden. 

(3) Für Windkraftanlagen (Absatz 1 Nr. 1 Buchst. c) darf 
eine Erlaubnis gemäß § 7 Abs. 2 nur erteilt werden für

1. die Ersetzung einer bestehenden durch eine neue ma-
ximal höhengleiche Windkraftanlage am selben Standort 
oder

2. die Errichtung und Änderung von immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftigen Windkraftanlagen mit einer 
Gesamthöhe von nicht mehr als 200 m in den in den Karten 
Nordwest, Nordost, Südwest und Südost eingetragenen 
Prüfzonen für Windkraftnutzung, soweit diese Flächen 
durch Darstellung in einem Flächennutzungsplan oder als 
Ziele der Raumordnung für eine nutzung der windenergie 
ausgewiesen sind oder

3. die Errichtung und Änderung von immissionsschutzrecht-
lich nicht genehmigungsbedürftigen Windkraftanlagen in 
den in den Karten Nordwest, Nordost, Südwest und Südost 
eingetragenen Prüf- und Ausnahmezonen für Windkraft-
nutzung, soweit diese Flächen durch Darstellung in einem 
Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung für 
eine Nutzung der Windenergie ausgewiesen sind.

§ 7 Abs. 2 Satz 1 gilt im Falle der Nrn. 1 und 2 mit der 
Maßgabe, dass Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 3 und 6 dem Vorhaben nicht 
entgegengehalten werden können.

(4) Andere Fachbehörden sind zu beteiligen, soweit deren 
Belange berührt sind.

§ 8
Ausnahmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben 
ausgenommen

1. die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaft-
liche Bodennutzung im Sinn des Art. 6 Abs. 4 BayNatSchG; 
unabhängig davon gelten jedoch § 6 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 
sowie § 7 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 bis 7,

2. der Bau von land- oder forstwirtschaftlichen Straßen 
oder Wegen mit einer Fahrbahnbreite von nicht mehr als 
3,80 m, hergestellt aus naturraumtypischem Material und 
ohne Oberflächenversiegelung; unabhängig davon gelten 
jedoch § 6 Abs. 2 Nr. 1 und § 7 Abs. 1 Nr. 4,

3. der Abbau von Bodenschätzen auf den in den Karten 
nach § 2 Abs. 1 und 2 gesondert eingetragenen Flächen; 
maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte nach § 2 
Abs. 2,

Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 26 / 2013386 



3a. die Errichtung und Änderung von immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftigen Windkraftanlagen mit 
einer Gesamthöhe von nicht mehr als 200 m in den in den 
Karten Nordwest, Nordost, Südwest und Südost eingetra-
genen Ausnahmezonen für Windkraftnutzung, soweit diese 
Flächen durch Darstellung in einem Flächennutzungsplan 
oder als Ziele der Raumordnung für eine nutzung der 
Windenergie ausgewiesen sind,

4. die Aufsuchung und Gewinnung bergfreier Bodenschätze 
im Rahmen bereits erteilter Bergbauberechtigungen,

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fi-
scherei sowie Aufgaben des Jagdschutzes und der Fische-
reiaufsicht; unabhängig davon gilt jedoch § 6 Abs. 2 Nr. 4,

6. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen, Ge-
wässern und deren Ufern und Dränanlagen, Maßnahmen 
des Winterdienstes auf Straßen im notwendigen Umfang 
und zur Verkehrssicherung, soweit diese zur Abwehr von 
Gefahren erforderlich sind, Maßnahmen der Gewässer-
aufsicht,

7. der Betrieb, die Instandsetzung und die ordnungsgemäße 
Unterhaltung von bestehenden Energie-, Wasserversor-
gungs- oder Entsorgungsanlagen sowie von bestehenden 
Fernmeldeanlagen, Betriebsanlagen der Eisenbahn und 
Einrichtungen der Landesverteidigung,

8. die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
baulichen Anlagen innerhalb landwirtschaftlicher Hofstellen 
sowie von land- oder forstwirtschaftlichen Betriebsgebäu-
den im Außenbereich,

9. die Nutzungsänderung, der Ersatzbau und die ange-
messene Erweiterung von zulässigerweise errichteten 
Gebäuden, soweit die sonstigen Voraussetzungen des  
§ 35 Abs. 4 Baugesetzbuch vorliegen,

10. sonstige, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung auf Grund besonderer Gestattungen oder 
bestehender Rechte zulässigen Maßnahmen oder mit 
landesplanerischer Beurteilung raumgeordneten Vorhaben,

11. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Schutzzone 
notwendigen und von den Naturschutzbehörden angeord-
neten oder zugelassenen Überwachungs-, Schutz- und 
Pflegemaßnahmen.

§ 9
Befreiung

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß § 67 Abs. 1 Satz 
1, Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit Art. 56 BayNatSchG 
im Einzelfall Befreiung erteilt werden.

§ 10
Entschädigung, Erschwernisausgleich,
Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft

(1) Soweit Beschränkungen des Eigentums durch diese 
Verordnung oder die auf Grund dieser Verordnung ge-
troffenen behördlichen Maßnahmen im Einzelfall zu einer 
unzumutbaren Belastung führen, der nicht durch andere 
Maßnahmen, insbesondere durch die Gewährung einer 
Befreiung abgeholfen werden kann, ist Entschädigung 
gemäß § 68 Abs. 1 und 2 BNatSchG in Verbindung mit  
Art. 41 Abs. 1 BayNatSchG zu leisten.

(2) Die Vorschrift des Art. 42 BayNatSchG über den Er-
schwernisausgleich und den Ausgleich von Nutzungsbe-
schränkungen in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
bleibt unberührt.

§ 11
Zuständigkeiten

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis und der Befreiung ist 
die kreisfreie Stadt bzw. das Landratsamt als untere Natur-
schutzbehörde zuständig, in deren Bereich das Vorhaben 
ausgeführt werden soll.

(2) Bei Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivil-
schutzes entscheidet über die Befreiung nach Art. 56 Satz 1 
Halbsatz 4 BayNatSchG das Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz als oberste Naturschutzbehörde.

§ 12
Aufgaben des Naturparkträgers

Der Träger des Naturparks hat insbesondere

1. eine Planung zu erstellen, die vor allem die Maßnah-
men zur Sicherung, Pflege und entwicklung des gebiets 
als eine für die Naturräume typische Landschaft und als 
erholungsraum enthält (Pflege- und entwicklungsplan), 
sie umzusetzen und bei Bedarf fortzuschreiben; bei der 
Aufstellung oder Fortschreibung sind die von der Planung 
berührten Träger öffentlicher Belange zu beteiligen,

2. innerhalb von fünf Jahren besonders schutzwürdige 
Landschaftsteile zu ermitteln, die unter Beteiligung der 
davon berührten Träger öffentlicher Belange in geeigneter 
Weise – bei land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen 
durch Vereinbarungen – gesichert und entwickelt werden 
sollen,

3. Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere des 
Schutzes und der Pflege der Pflanzen- und tierwelt, durch-
zuführen und zu fördern,

4. das Naturparkgebiet zu erhalten, zu gestalten und zu 
pflegen, insbesondere die vielfalt, eigenart und Schönheit 
des Landschaftsbilds für die Allgemeinheit zu bewahren,

5. die naturnahe und naturschonende Erholung im Natur-
park zu fördern,

6. die Bevölkerung über die Bedeutung des Naturparks für 
naturschutz und Landschaftspflege sowie für die erholung 
aufzuklären.
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§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. den Verboten des § 6 Abs. 2 und 3 zuwiderhandelt oder

2. eine nach § 7 Abs. 1 erlaubnispflichtige Maßnahme ohne 
die erforderliche Erlaubnis vornimmt.

(2) Nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einer mit einer Erlaubnis nach § 7 
Abs. 1 oder einer Befreiung nach § 9 verbundenen voll-
ziehbaren Auflage nicht nachkommt.

(3) Die Einziehung von Gegenständen richtet sich nach 
Art. 58 BayNatSchG.

§ 14
Inkrafttreten, Aufhebung früherer Vorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1995 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle Vorschriften außer Kraft, die 
dieser Verordnung entgegenstehen oder entsprechen. 
Insbesondere treten außer Kraft:

1. Die Anordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im 
Landkreis Hilpoltstein vom 1. März 1955 (KABl Nr.8) – nun-
mehr in den Landkreisen eichstätt (Regierungsbezirk Ober-
bayern), neumarkt i. d. OPf. (Regierungsbezirk Oberpfalz), 
Roth und weißenburg-gunzenhausen (Regierungsbezirk 
Mittelfranken);

2. die Kreisverordnung zum Schutze von Landschaftsteilen 
im Landkreis Riedenburg vom 18. Oktober 1961 (kABl nr. 
38), geändert durch Verordnung vom 8. Juni 1972 (KABl 
nr. 24) – nunmehr in den Landkreisen eichstätt (Regie-
rungsbezirk Oberbayern), kelheim (Regierungsbezirk 
niederbayern) und neumarkt i. d. OPf. (Regierungsbezirk 
Oberpfalz).

München, den 14. September 1995
Bayerisches Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen

Dr. Thomas Goppel
Staatsminister

BeZiRk OBeRBAYeRn

Die Satzung über die/den Behindertenbeauftragten vom 
01.10.2005  in der Fassung vom 18.12.2008 (OBABl Nr. 
25/2008 vom 30.12.2008, S. 211) wird wie folgt geändert:

1. Die Satzung hat künftig den Titel „Satzung über die/den 
Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinde-
rung“.

2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „eine Persönlichkeit“ durch 
die Worte „bis zu zwei Persönlichkeiten“ ersetzt.

3. Die Bezeichnung „Behindertenbeauftragte/r“ wird ab  
§ 1 Abs. 3 der Satzung durch die Kurzform „Beauftragte/r“ 
ersetzt.

4. Bei § 3 Abs. 1 werden nach „Zuständigkeiten des Be-
zirks;“ die Worte „mit Schwerpunkt Inklusion“ angefügt.

5. Bei § 3 wird der neue Absatz 4 mit dem Wortlaut „Wird 
die Funktion des/der Beauftragen von zwei Personen wahr-
genommen, so kann die Aufgabenverteilung im Rahmen 
einer Geschäftsordnung geregelt werden.“ eingefügt.
______________________________________________

Konsolidierte Fassung:

Hiermit wird der konsolidierte Satzungswortlaut der Satzung 
über die /den Beauftragten für die Belange der Menschen 
mit Behinderung aufgrund der Satzungsänderung durch 
den Bezirkstag von Oberbayern vom 12. Dezember 2013 
bekannt gemacht.

Satzung über die/den Beauftragte/n ‒ des Bezirks Ober-
bayern für die Belange der Menschen mit Behinderung

Der Bezirk Oberbayern erlässt aufgrund von Art. 18 Satz 
2 des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl S. 419), zuletzt geän-
dert durch § 1, 2 des Gesetzes zur Änderung des Bayeri-
schen Behindertengleichstellungsgesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften vom 22. Juli 2008 (gvBl S. 479) und 
durch § 1 des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes und der Bayerischen 
Kommunikationshilfenverordnung vom 27. November 2012 
(GVBl S. 582) und Art. 17 der Bezirksordnung (BezO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 850), zuletzt geändert durch Art. 65 Abs. 4 des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeam-
tinnen (KWBG) vom 24. Juli 2012 (GVBl S. 366) folgende 
2. Änderungssatzung

Satzung

§ 1 
Bestellung, Bezeichnung, Amtszeit

(1) Der Bezirk Oberbayern bestellt zur Verwirklichung der 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aus der Mitte 
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des Bezirkstags bis zu zwei Persönlichkeiten zur Beratung 
des Bezirks in Fragen der Behindertenpolitik (Beauftragte/r 
für die Belange der Menschen mit Behinderung).

(2) Die/Der Beauftragte führt die Bezeichnung „Beauftragte/r 
des Bezirks Oberbayern für die Belange der Menschen mit 
Behinderung“; im Folgenden „Beauftragte/r“ genannt.

(3) Zur/Zum Beauftragten soll eine Persönlichkeit bestellt 
werden, die über langjährige Erfahrung in sozialen Angele-
genheiten und fundiertes Fachwissen im Behindertenrecht 
sowie in der Betreuung von Menschen mit  Behinderung 
verfügt.

(4) Die/Der Beauftragte des Bezirks wird für die Dauer des 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums einer Wahlperiode 
berufen. Eine mehrfache Berufung ist möglich. Sie/Er kann 
von ihrem/seinem Amt vor Ablauf ihrer/seiner Amtszeit 
abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung 
der vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf 
Lebenszeit dies rechtfertigt.

§ 2 
Stellung, Entschädigung, Aufwand

(1) Die/Der Beauftragte ist ehrenamtlich tätig.

(2) Die/Der Beauftragte ist dem Bezirkstagspräsidenten 
unmittelbar zugeordnet.  Die/Der Beauftragte nimmt ihre/
seine Aufgaben unabhängig, überparteilich, überkonfes-
sionell und weisungsungebunden wahr.

(3) Regelungen über entschädigungen und dienstreisen 
des/der Beauftragten sind in der Satzung über die Entschä-
digung ehrenamtlich tätiger Bezirksbürger und Bezirksbür-
gerinnen (Entschädigungssatzung)  getroffen.

(4) Der Bezirk stellt der/dem Beauftragten die für ihre/seine 
Aufgaben unmittelbar erforderlichen Einrichtungen und 
Mittel zur Verfügung. Er trägt die Sachkosten, die der/dem 
Beauftragten im Rahmen ihrer/seiner tätigkeit entstehen.

§ 3 
Aufgaben

(1) Die/Der Beauftragte wirkt an der politischen Willens-
bildung des Bezirks mit. Ihr/Ihm obliegt die Wahrnehmung 
und Förderung der besonderen Belange der Menschen mit 
Behinderung im Rahmen der Zuständigkeiten des Bezirks 
mit dem Schwerpunkt Inklusion; sie/er berät den Bezirk 
insbesondere beim Vollzug des BayBGG.

Sie/Er kann die Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rung aufzeigen und benennen, behinderungspolitische 
Anliegen in die Arbeit des Bezirks einbringen, Maßnahmen 
zur verbesserten Integration von Menschen mit Behinde-
rung anregen sowie als zentrale Anlaufstelle behinderter 
Menschen den Zugang zum Dienstleistungsangebot 
für behinderte Menschen erleichtern. Die Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung nach § 95 SGB IV werden 
hiervon nicht erfasst.

(2) Die/Der Beauftragte arbeitet mit der Verwaltung des Be-
zirks und den einrichtungen bei behinderungsspezifischen 
Anliegen zur Integration von Menschen mit Behinderung 
zusammen. Sie/Er nimmt ihre/seine Aufgaben gegenüber 
dem Bezirk durch Anregungen, Anfragen und Stellungnah-
men wahr.

(3) Die/Der Beauftragte  hat über Angelegenheiten, die wäh-
rend der Tätigkeit bekannt geworden sind, Stillschweigen 
zu bewahren. Sie bzw. er gilt insoweit als Amtsträger im 
Sinne des § 203 Abs. 2 Nr. 1 StGB.

(4) Wird die Funktion des/der Beauftragten von zwei Per-
sonen wahrgenommen, so kann die Aufgabenverteilung im 
Rahmen einer geschäftsordnung geregelt werden.

§ 4 
Rechte und Pflichten

(1) Der Bezirk Oberbayern beteiligt die/den Behinderten-
beauftragte/n Beauftragte/n bei allen wichtigen Vorhaben 
(Richtlinien, Programme, Pläne, bedeutsame verwal-
tungsvorschriften), soweit sie Fragen der Integration der 
Menschen mit Behinderung behandeln. Satz 1 gilt nicht für 
die Prüfung und Feststellung des individuellen Anspruchs 
eines Leistungsberechtigten im Rahmen der Sozialhilfe 
oder anderer Sozialleistungsgesetze, für deren Vollzug der 
Bezirk als Leistungsträger zuständig ist.

(2) Verwaltung und Einrichtungen des Bezirks unterstützen 
die/den Beauftragte/n bei der Wahrnehmung ihrer/seiner 
Aufgaben.

(3) Die/Der Beauftrage unterrichtet den Bezirkstag einmal 
jährlich über die Ergebnisse ihrer/seiner Arbeit.

(4) Die/Der Behindertenbeauftragte unterliegt der Sorgfalts- 
und verschwiegenheitspflicht des Art. 14 Bezirksordnung.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft.1

München, 12. Dezember 2013
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident 

1 Vgl. die Befristung in § 9 Satz 3 des Bayerischen Gesetzes zur 
Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung und zur Änderung anderer Gesetze vom 09.07.2003.

1 Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten in der ursprünglichen 
Fassung  (OBABl 2005 S. 219). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der späteren Änderungen ergibt sich aus den jeweiligen Ände-
rungen.
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BeZiRk Oberbayern

Geschäftsordnung des Bezirkstags von Oberbayern
(GeschO)

Der Bezirkstag von Oberbayern gibt sich aufgrund von Art. 
37 Abs. 1 der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 850), zu-
letzt geändert durch Art. 65 Abs. 4 des Gesetzes über kom-
munale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 
24. Juli 2012 (GVBl S. 366) folgende Geschäftsordnung:

inHALtSüBeRSicHt

Erster Teil
Die Bezirksorgane

1. Abschnitt
Der Bezirkstag (§§ 1 - 4)

2. Abschnitt
Die Ausschüsse (§§ 5 -13)

3. Abschnitt
Kommissionen (§ 14)

4. Abschnitt
Fraktionen, Referenten und Referentinnen (§§ 15 und 16)

5. Abschnitt
Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin 
(§§ 17 und 18)

Zweiter Teil
Der Geschäftsgang des Bezirkstags und seiner Ausschüsse

1. Abschnitt
Geschäftsgang des Bezirkstags (§§ 19 – 31)

2. Abschnitt
Geschäftsgang der Ausschüsse und Kommissionen (§§ 
32 und 33)

3. Abschnitt
Informationsrecht (§§ 34 und 35)

Dritter Teil
Schlussbestimmungen (§§ 36 und 37)

Erster Teil

Die Bezirksorgane

1. Abschnitt

Der Bezirkstag

§ 1
Verhältnis zu anderen Bezirksorganen

1Der Bezirkstag beschließt über alle Angelegenheiten des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie 
nicht beschließenden Ausschüssen übertragen sind, in die 
Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin (Art. 33 Abs. 1, 2 und Art. 34 Abs. 2 BezO) 
oder der Werkleitung eines Eigenbetriebs (Art. 74 Abs. 3 
BezO) fallen oder die Regierung tätig wird (Art. 35 b BezO). 
2in Angelegenheiten, die auf eigene Rechtspersönlichkeiten 
übertragen sind, wirkt der Bezirkstag nach Maßgabe der 
jeweiligen Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages mit.

§ 2
Zuständigkeit kraft Gesetzes

Dem Bezirkstag sind durch Gesetz insbesondere folgende 
Angelegenheiten zugewiesen:

1. Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen und 
Verordnungen des Bezirks,

2. Festsetzung öffentlicher Abgaben und Gebühren,

3. Beschlussfassung der Satzung über die Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Bezirksbürger und Bezirksbürgerinnen 
(Art. 14 a BezO),

4. Beschlussfassung in beamtenrechtlichen Angelegen-
heiten des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstags-
präsidentin und des gewählten Stellvertreters bzw. der 
gewählten Stellvertreterin, soweit nicht das Gesetz über 
kommunale Wahlbeamte etwas anderes bestimmt,

5. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über die 
Nachtragshaushaltssatzungen sowie über die Aufnahme 
von zusätzlichen krediten während der vorläufigen Haus-
haltsführung (Art. 57, 60 und 61 Abs. 2 BezO), 

6. Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 62 BezO),

7. Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresab-
schlüsse der Eigenbetriebe und der Krankenhäuser mit 
kaufmännischem Rechnungswesen sowie Beschlussfas-
sung über die Entlastung (Art. 84 Abs. 3 und 4 BezO),

8. Entscheidungen über Unternehmen des Bezirks im Sinn 
von Art. 81 a BezO einschließlich der Beteiligungsberichte 
gemäß Art. 80 Abs. 3 BezO,

9. hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Bezirkstag vorbehal-
tene Angelegenheiten (Art. 74 BezO),
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10. erteilung besonderer Prüfaufträge an das Rechnungs-
prüfungsamt (Art. 86 Abs. 2 BezO) sowie Bestellung und 
Abberufung des Leiters bzw. der Leiterin des Rechnungs-
prüfungsamtes und des Stellvertreters bzw. der Stellver-
treterin (Art. 86 Abs. 3 BezO) 

11. Stellungnahme zur Änderung von bewohntem Bezirks-
gebiet (Art. 8 BezO),

12. die Entscheidung, ob ein wichtiger Grund für die 
Ablehnung der Übernahme oder die Niederlegung eines 
Ehrenamtes vorliegt (Art. 13 Abs. 2 bis 4 BezO),

13. Verhängung von Ordnungsgeldern (Art. 13 Abs. 3, Art. 
14 Abs. 4, Art. 39 Abs. 2 BezO),

14. Bildung der Ausschüsse sowie Auflösung der weiteren 
Ausschüsse und Festlegung ihrer Aufgabenbereiche (Art. 
28 BezO),

15. Berufung der Mitglieder der Ausschüsse des Bezirks-
tags sowie Bestimmung des Vorsitzenden bzw. der Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und des 
Vertreters bzw. der Vertreterin,

16. Wahl des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstags-
präsidentin und des Stellvertreters bzw. der Stellvertreterin 
(Art. 30 BezO) sowie erforderlichenfalls die Regelung der 
weiteren Stellvertretung (Art. 31 Abs. 1 BezO),

17. die Wahlprüfung und die Entscheidungen über den Ver-
lust und das Ruhen der Mitgliedschaft eines Bezirkstagsmit-
gliedes nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 7 des Bezirkswahlgesetzes,

18. Beschlussfassung über die Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben auf die Regierung (Art. 35 b Abs. 1 BezO),

19. Stellungnahme zur ernennung des Regierungsprä-
sidenten bzw. der Regierungspräsidentin (Art. 36 BezO),

20. Erlass einer Geschäftsordnung (Art. 37 BezO),

21. Regelung des geschäftsganges der vorberatenden 
Ausschüsse (Art. 46 Abs. 1 BezO),

22. Übernahme von Kreisaufgaben (Art. 49 BezO),

23. Entscheidungen über die Annahme neuer und die 
Änderung bestehender Wappen und Fahnen des Bezirks 
(Art. 3 Abs. 1 BezO),

24. der erlass von Richtlinien gemäß Art. 22 Abs. 2, Art. 
33 Abs. 1 Satz 2, Art. 35 b Abs. 2, Art. 58 Abs. 5 BezO.

§ 3
Weitere Zuständigkeit

Dem Bezirkstag sind weiter zur Entscheidung vorbehalten:

1. Beschlussfassung über das Psychiatriekonzept des 
Bezirks Oberbayern,

2. Beschlussfassung über die Verleihung der Goldenen 
Ehrenmedaille,

3. Beschlussfassung über die Verleihung des Oberbayeri-
schen Kulturpreises,

4. Bildung und Berufung der Mitglieder sowie Auflösung 
von Kommissionen,

5. Bestellung und Abberufung der Referenten und Refe-
rentinnen, der Berichterstatter und Berichterstatterinnen, 
Bestellung und Abberufung von Beauftragten, sowie die 
Bestellung und Abberufung der Mitglieder in Fachbeiräten,

6. Bestellung der Mitglieder und ihrer Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen in der Verbandsversammlung und im 
Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketag, 

7. Errichtung, Übernahme und wesentliche Änderung ein-
schließlich Sanierung sowie Namensgebung öffentlicher 
einrichtungen und deren Auflösung,

8. Beschlussfassung über das Gleichstellungskonzept des 
Bezirks (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gleichstel-
lungsgesetzes),

9. Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrates der „Kli-
niken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen“ 
und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen,

10. Erteilung von Weisungen an den Verwaltungsrat der 
„Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunterneh-
men“ gemäß der Unternehmenssatzung,

11. Angelegenheiten des Bezirks von grundsätzlicher 
Bedeutung und / oder hoher finanzieller tragweite, die 
Auswirkungen auf das „Kliniken des Bezirks Oberbayern 
– Kommunalunternehmen“ bzw. eine seiner Tochtergesell-
schaften haben,

12. Abschluss von genehmigungspflichtigen Bürgschaften, 
sofern diese nicht im Rahmen der laufenden verwaltung 
abgeschlossen werden (Art. 64 Abs. 2 BezO). 

§ 4
Beteiligung an Zweckverbänden und Entsendung von 
Bezirksvertretern bzw. Bezirksvertreterinnen in rechtlich 
selbständige Unternehmen

Dem Bezirkstag sind ferner zur Entscheidung vorbehalten:

1. Beteiligung an Zweckverbänden (Art. 17 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit ‒ kommZg ‒), der 
Abschluss von Zweckvereinbarungen (Art. 7 KommZG) und 
die Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften (Art. 4 KommZG),

2. Austritt, Auflösung und kündigung der unter nummer 1 
genannten Beteiligungen des Bezirks,
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3. 1Bestellung und Abberufung der Vertreter und Vertre-
terinnen des Bezirks für die Verbandsversammlung eines 
Zweckverbandes sowie für die Organe eines Unterneh-
mens in Privatrechtsform oder eines Kommunalunterneh-
mens, insbesondere Gesellschafterversammlung, Verwal-
tungsausschuss, Aufsichts- und Verwaltungsrat, sowie die 
Entscheidung über die Mitgliedschaft in Stiftungen und die 
Bestellung der Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks; 
die Bestellung erfolgt nach dem Verfahren nach St. Laguë/
Schepers. 2§ 5 Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass anstelle der Ausschussgemeinschaften jeder im 
Bezirkstag vertretene Wahlvorschlag an der Verteilung 
teilnimmt. 3Darüber hinaus soll für jeden Vertreter bzw. jede 
Vertreterin mindestens ein Stellvertreter bzw. eine Stellver-
treterin namentlich bestellt werden. Ist der Bezirkstagsprä-
sident Vertreter bzw. die Bezirkstagspräsidentin Vertreterin, 
gilt die gesetzliche Regelung der Stellvertretung, sofern im 
Einzelfall keine abweichende Bestimmung getroffen wurde,

4. 1Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Bestellung der 
Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks in einem Verband-
sausschuss, soweit satzungsmäßig vorgesehen; die Aus-
übung des Vorschlagsrechts erfolgt nach dem Verfahren 
nach St. Laguë/Schepers. 2Im Übrigen ist § 5 Abs. 5 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Mehrheitsverhältnisse in 
der Verbandsversammlung ausschlaggebend sind.

2. Abschnitt

Die Ausschüsse

§ 5
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse

(1) Der Bezirkstag bestellt als ständige Ausschüsse

1. den Bezirksausschuss (Art. 25 BezO),
2. den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 85 BezO),

(2) Als weitere Ausschüsse bildet der Bezirkstag gemäß 
Art. 28 BezO

1. den Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie,
2. den Sozial- und Gesundheitsausschuss,
3. den Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen,
4. den Personalausschuss,
5. den Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum 
Kloster Seeon des Bezirks Oberbayern.

(3) Der Bezirkstag kann, soweit gesetzlich zulässig, im 
Bedarfsfall durch Beschluss weitere vorberatende und 
beschließende Ausschüsse bilden und dabei von den 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung abweichende 
Zuständigkeiten festlegen.

(4) 1Die Ausschüsse nach Absatz 1 Nr. 1 und nach Absatz 
2, bestehen aus dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der 
Bezirkstagspräsidentin und zwölf Bezirkstagsmitgliedern. 
2Der Ausschuss nach Absatz 1 Nr. 2 besteht aus sieben 
Bezirkstagsmitgliedern.

(5) 1An der Verteilung der Ausschusssitze nehmen die im 
Bezirkstag vertretenen Fraktionen (§ 15 Abs. 1) und Aus-
schussgemeinschaften (Art. 26 Abs. 2 Satz 5 BezO, § 15 
Abs. 2) und Gruppen (§15  Abs. 2 Satz 1) teil. 2Dabei ist 
das Verfahren nach St. Laguë/Schepers anzuwenden. 3Eine 
Sitzverteilung nach diesem Verfahren ist ausgeschlossen, 
wenn eine dabei im Einzelfall durch eine sog. Über-Auf-
rundung auftretende Überrepräsentation einer Fraktion, 
Ausschussgemeinschaft oder Gruppe zu Lasten einer 
anderen durch alternative Verfahren vermieden wird, ohne 
dass die bei diesen verfahren auftretenden Rundungsfehler 
zu einer Unterrepräsentation anderer Fraktionen, Aus-
schussgemeinschaften oder Gruppen führen. 4Im Fall des 
Ausschlusses des Verfahrens nach St. Laguë/Schepers er-
folgt die Sitzverteilung zunächst nach dem Verfahren Hare/
Niemeyer. 5Führt die Berechnung nach diesem Verfahren zu 
einer Sitzverteilung, wie sie bei einer Berechnung nach dem 
Verfahren nach St. Laguë/Schepers nach § 5 Abs. 5 Satz 
3 ausgeschlossen ist, erfolgt die Sitzverteilung nach dem 
d’Hondt’schen Verfahren. 6Grundlage der Berechnung ist 
die Anzahl der Sitze im Bezirkstag. 7Haben mehrere Frak-
tionen oder Ausschussgemeinschaften gleichen Anspruch 
auf einen Sitz, so ist auf die Zahl der bei der Wahl auf die 
Wahlkreisvorschläge abgegebenen Erst- und Zweitstimmen 
zurückzugreifen. 8Bei Ausschussgemeinschaften werden 
die Stimmen der sie umfassenden Wahlkreisvorschläge 
zusammengerechnet. 9Zuletzt entscheidet das Los (Art. 
26 Abs. 2 BezO). 10Während der Wahlzeit im Bezirkstag 
eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der 
Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sind auszu-
gleichen. 11Scheidet ein Bezirkstagsmitglied aus der von 
ihm vertretenen Fraktion oder Ausschussgemeinschaft 
aus, so verliert es seinen Sitz im Ausschuss. 12Der Sitz ist 
auf Vorschlag der Fraktion oder Ausschussgemeinschaft 
nach den neuen Stärkeverhältnissen zu besetzen (Art. 26 
Abs. 3 BezO). 13Der Bezirkstag ist an die Vorschläge der 
Fraktionen und Ausschussgemeinschaften gebunden (Art. 
26 Abs. 2 Satz 4 BezO). 14Vorschläge der Fraktionen und 
Ausschussgemeinschaften sollen vor der Sitzung schriftlich 
eingereicht werden.

(6) 1Für jedes Ausschussmitglied sind zwei Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen namentlich zu bestellen. 2Der 
Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin ist nur bei Verhinde-
rung des ordentlichen Mitgliedes beratungs- und stimm-
berechtigt. 3Scheidet ein Mitglied, ein Stellvertreter oder 
eine Stellvertreterin aus, so ist die Stelle neu zu besetzen.

§ 6
Allgemeine Zuständigkeit

(1) Der Bezirkstag überträgt den Ausschüssen allgemein 
die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die weder 
nach §§ 2 bis 4 ihm selbst, noch nach Art. 33 BezO dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
zustehen, noch durch § 17 und § 18 dieser Geschäftsord-
nung oder durch Beschluss nach Art. 34 Abs. 2 BezO dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
zur Entscheidung übertragen sind.
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(2) Den Werkausschüssen für Eigenbetriebe überträgt er 
bestimmte Angelegenheiten in der jeweiligen Eigenbe-
triebssatzung.

§ 7
Der Bezirksausschuss

(1) Der Bezirksausschuss ist in allen Angelegenheiten zu-
ständig, soweit nicht durch Rechtsvorschrift oder in dieser 
Geschäftsordnung die Zuständigkeit des Bezirkstages, des 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
oder eines anderen Ausschusses begründet wird.

(2) Der Bezirksausschuss ist vorberatend zuständig für
  
1. alle Angelegenheiten, die dem Bezirkstag zugewiesen 
oder vorbehalten sind, soweit der Bezirkstag nicht als Organ 
eines Eigenbetriebs zuständig ist, 

2. die Erteilung von Weisungen an den Verwaltungsrat der 
„Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunterneh-
men“ gemäß § 6 Abs. 6 S. 2 der Unternehmensatzung,

3. das Konzept des Bezirks Oberbayern zur Versorgung 
der Bevölkerung mit klinischen Angeboten der Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie.

(3) Der Bezirksausschuss ist beschließend insbesondere 
zuständig für

1. den Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen, 
soweit damit keine Errichtung, Schließung oder wesentliche 
Änderung einer öffentlichen Einrichtung des Bezirks ver-
bunden und nicht die Werkleitung oder der Werkausschuss 
eines Eigenbetriebs oder der Bezirkstagspräsident bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin zuständig ist,

2. die Übertragung von einem Eigenbetrieb zugeordneten 
Vermögensgegenständen zur allgemeinen Verwaltung des 
Bezirks und umgekehrt, soweit damit keine Errichtung, 
Schließung oder wesentliche Änderung einer öffentlichen 
Einrichtung des Bezirks verbunden und nicht der Bezirks-
tagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin zuständig ist,

3. Freigabe aller förder- und/oder baurechtlich geneh-
migten Projekte ohne Rücksicht auf die gesamtkosten, 
soweit nicht der Werkausschuss eines Eigenbetriebs oder 
der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin 
gemäß § 18 Nrn. 2 und 3 zuständig ist,

4. Bestellung und Abberufung der Leiter und Leiterinnen 
der Bezirkseinrichtungen, der Verwaltungsleiter und Ver-
waltungsleiterinnen, ohne Rücksicht auf den Stellenwert, 
soweit die Eigenbetriebssatzungen nichts anderes be-
stimmen,

5. die Erteilung von Weisungen an Personen, die vom 
Bezirk in den Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ 
eines Unternehmens in Privatrechtsform entsandt oder auf 
seine Veranlassung gewählt worden sind, soweit entspre-
chende Weisungsrechte im Gesellschaftsvertrag oder in 
der Unternehmenssatzung vorbehalten sind (Art. 79 Abs. 2 
Satz 3 BezO),

6. die Erteilung von Weisungen an Vertreter und Vertre-
terinnen des Bezirks in der Verbandsversammlung eines 
kommunalen Zweckverbandes (Art. 33 Abs. 2 Satz 4 
KommZG),

7. die Zustimmung zu Investitionsmaßnahmen des Kran-
kenhauszweckverbandes Ingolstadt über der  Wertgrenze 
des § 15 Abs. 2 Nr. 2 SKZVI, für die eine Investitionsumlage 
erwartet wird (§ 22 Abs. 2 SKZVI),

8. Abschluss von Vereinbarungen zwischen Bezirk und 
Regierung (Art. 35 BezO),

9. Abgabe von Stellungnahmen zu Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren, zu Bauleitplänen und sonstigen 
Planungsverfahren und -fragen, die für den Bezirk von 
grundsätzlicher Bedeutung sind oder unmittelbare Aus-
wirkungen auf Bezirkseinrichtungen oder Bezirksaufgaben 
haben, soweit Eigenbetriebssatzungen nichts anderes 
bestimmen,

10. Entscheidung über die Mitgliedschaft in Verbänden, 
soweit nicht § 4 Anwendung findet, vereinen und sonstigen 
Organisationen des privaten Rechts, sowie die Bestellung 
der Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks, 

11. Bestellung und Abberufung der Prüfer und Prüferinnen 
des Rechnungsprüfungsamtes und die erteilung beson-
derer Prüfungsaufträge an das Rechnungsprüfungsamt  
(Art. 86 BezO),

12. Bestellung des Abschlussprüfers bzw. der Abschluss-
prüferin (Art. 89 BezO), soweit nicht in den Eigenbetriebs-
satzungen etwas anderes bestimmt ist,

13. entscheidungen über Rechtsbehelfe gegen den Be-
scheid über die Bezirksumlage.

14. die Bestellung der Patientenfürsprecher und Patienten-
fürsprecherinnen auf Vorschlag des Bezirkstagspräsidenten 
bzw. der Bezirkstagspräsidentin sowie die Behandlung der 
Jahresberichte,

15. die Vorgabe des Konzeptes für die psychiatrische Ab-
teilung der Klinikum Ingolstadt gemeinnützige GmbH sowie 
grundsätzliche Angelegenheiten des Zweckverbandes 
Klinikum Ingolstadt und seiner Gesellschaften.
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§ 8
der Rechnungsprüfungsausschuss

(1) der Rechnungsprüfungsausschuss ist vorberatend 
zuständig für

1. die Angelegenheiten der örtlichen Rechnungsprüfung,

2. die Beratung über die Erledigung der Berichte über die 
örtlichen und überörtlichen Rechnungs- und kassenprü-
fungen.

(2) der Rechnungsprüfungsausschuss ist prüfend und 
feststellend zuständig für

1. die örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Bezirks und 
der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Krankenhäuser 
und Bezirksgüter (Art. 85 Abs. 1 BezO) sowie von Unter-
nehmen in Privatrechtsform und Kommunalunternehmen, 
soweit ihm im Gesellschaftsvertrag oder in der Unterneh-
menssatzung entsprechende Prüfungsrechte eingeräumt 
wurden.

2. die Prüfung von Verfahren der automatisierten Datenver-
arbeitung (§ 6 der Kommunalwirtschaftlichen Prüfungsver-
ordnung vom 3. november 1981 (BayRS 2023-2-i), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 29. Mai 1987 (GVBl S. 
195)),

3. die Erteilung besonderer Prüfungsaufträge an das 
Rechnungsprüfungsamt.

§ 9
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss

(1) Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist vorberatend 
zuständig für

1. die Angelegenheiten des Sozialhilfe- und Kriegsop-
ferfürsorgerechts, des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) 
und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), für die 
abschließend der Bezirkstag oder ein anderer Ausschuss 
des Bezirks zuständig ist,

2. das Konzept des Bezirks Oberbayern zur Versorgung 
der Bevölkerung mit klinischen Angeboten der Psychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie.

(2)  Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist nach Maß-
gabe des Haushalts beschließend zuständig für 

1. die grundsätzlichen Angelegenheiten der Sozialhilfe und 
der Kriegsopferfürsorge, des Lastenausgleichsgesetzes 
(LAG) und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), 

2. die Bewilligung von Zuwendungen und Zuschüssen an 
die verbände der freien wohlfahrtspflege und die träger 
von Einrichtungen und Diensten, 

3. den erlass von Richtlinien im Sinne des Art. 84 Abs. 4 
AGSG.

§ 10
Die Werkausschüsse

Die Werkausschüsse sind für die ihnen in der jeweiligen 
Eigenbetriebssatzung zugewiesenen Aufgaben zuständig.

§ 11
Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie

(1)  Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie ist, soweit 
nicht der Werkausschuss eines Eigenbetriebs zuständig ist, 

1. vorberatend zuständig für den Umwelt- und Naturschutz 
sowie die Abfallwirtschaft im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn ein Zusammenhang mit den Aufga-
ben oder Einrichtungen und sonstigen Sachaufgaben des 
Bezirks besteht, 

2. nach Maßgabe des Haushalts beschließend zuständig für

a) Genehmigung der eingabefähigen Entwurfsplanung bei 
Bauvorhaben soweit nicht der Bezirkstagspräsident bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin gemäß § 18 zuständig ist,

b) die Vergabe von Planungsleistungen sowie für sämtliche 
Leistungen, die in Zusammenhang mit Baumaßnahmen 
stehen, soweit nicht der Bezirkstagspräsident bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin gemäß §  18  oder die Regierung 
nach Art. 35 b BezO zuständig ist,

c) den Erlass von Verfahrensregelungen im Bereich der  
Bauwirtschaft,

d) die Bewilligung von Zuschüssen nach Maßgabe des 
Haushalts. 

(2) 1Dem Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie wird die 
Arbeitsgruppe „BAU“ als vorberatendes Gremium zur Seite 
gestellt. 2Die Arbeitsgruppe besteht aus je einem Mitglied 
der im Ausschuss vertretenen Parteien, Wählergruppen 
und Ausschussgemeinschaften. 3Für jedes Mitglied der 
Arbeitsgruppe ist ein Stellvertreter, bzw. eine Stellvertreterin 
namentlich zu bestellen.

§ 12
Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen

(1) Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen ist 
vorberatend zuständig für

1. die grundsätzlichen Angelegenheiten der Kultur, ins-
besondere der Heimat-, denkmal- und volksmusikpflege 
einschließlich der Kulturtage, der Kulturpreise, der Museen, 
des Schul- und Sportwesens des Bezirks, sowie in Fragen 
der Jugendpflege,
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2. eingabefähige Entwurfsplanungen bei Bauvorhaben im 
Schul-, Museums- und Kulturbereich.

(2) Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen ist nach 
Maßgabe des Haushalts beschließend zuständig für

1. alle Kultur-, Museums- und Schulangelegenheiten, für 
die keine anderen Bezirksorgane zuständig sind,

2. Feststellung der Bedarfssituation und Genehmigung 
von Raum- und Funktionsprogrammen bei Bauvorhaben 
im Schul-, Museums- und Kulturbereich,

3. die Bewilligung von Zuschüssen,

4. den Erlass von Verfahrensregelungen für Kultur-, Muse-
ums- und Schulangelegenheiten.

§ 13
Der Personalausschuss

Der Personalausschuss ist, soweit es sich nicht um Eigen-
betriebe handelt,

1. vorberatend zuständig für

a) die grundsätzlichen personellen Angelegenheiten der 
Bezirksbediensteten,

b) die Bestellung und Abberufung der Leiter und Leiterinnen 
der Bezirkseinrichtungen, der Verwaltungsleiter und Ver-
waltungsleiterinnen ohne Rücksicht auf ihren Stellenwert.

2. beschließend zuständig für

a) die beamtenrechtlichen Angelegenheiten im Sinne des 
Art. 34 Abs. 1 BezO und vergleichbarer Entscheidungen 
für Beschäftigte im Rahmen des Haushaltsplanes, soweit 
nicht der Bezirksausschuss oder der Bezirkstagspräsident 
bzw. die Bezirkstagspräsidentin gemäß §§ 17 und 18 zu-
ständig ist, 

b) die Erhebung von Disziplinarklagen.

3. Abschnitt

Kommissionen

§ 14
Bildung von Kommissionen

1Der Bezirkstag kann zu seiner Beratung aus seiner Mitte 
in bestimmten Angelegenheiten Kommissionen bilden, 
denen auch andere Personen als Mitglieder angehören 
können. 2Über Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben 
dieser Kommissionen sowie über die Dauer ihrer Tätigkeit 
beschließt der Bezirkstag, wobei das Verfahren nach St. 
Laguë/Schepers zu beachten ist.

4. Abschnitt

Fraktionen, Referenten und Referentinnen

§ 15
Fraktionen, Gruppen und Ausschussgemeinschaften

(1) Die über einen Wahlkreisvorschlag direkt oder über die 
Liste gewählten Bezirkstagsmitglieder bilden eine Frakti-
on, wenn ihrer Gruppe aufgrund des Verfahrens nach St. 
Laguë/Schepers mindestens ein Sitz in einem ständigen 
oder weiteren Ausschuss (§ 5) zusteht.

(2) 1Einzelne Bezirkstagsmitglieder oder Gruppen, die sonst 
bei der Besetzung der Ausschüsse keine Berücksichtigung 
finden würden, können sich zum Zwecke der erlangung 
von Ausschusssitzen zu Ausschussgemeinschaften zu-
sammenschließen (Art. 26 Abs. 2 Satz 5 und Art. 28 Abs.  
1 Satz 2 BezO). 2Sie teilen das, bezogen auf die einzelnen 
Ausschüsse, dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin mit.

(3) 1Bezirkstagsmitglieder können sich auch Fraktionen im 
Sinne des Absatzes 1 mit deren Zustimmung anschließen, 
jedoch kann ein Bezirkstagsmitglied nur einer Fraktion 
angehören. 2Die für die Ausschussbesetzung maßgeben-
de Fraktionsstärke ändert sich aber nur dann, wenn sich 
anschließende Bezirkstagsmitglieder von ihrer bisherigen 
Fraktion und deren Wählern öffentlich abwenden und künf-
tig die Politik der neuen Fraktion unterstützen; andernfalls 
entsteht nur ein so genanntes Hospitantenverhältnis.

(4) 1Die Fraktionen und Gruppen teilen dem Bezirkstagsprä-
sidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin ihre Bezeichnung 
und ihre Mitglieder sowie die Namen des Vorsitzenden bzw. 
der Vorsitzenden und der Stellvertreter bzw. Stellvertrete-
rinnen mit. 2Pro angefangene zehn Mitglieder einer Frak-
tion darf dabei ein Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin 
benannt werden.

§ 16
Referenten und Referentinnen,
Berichterstatter und Berichterstatterinnen

(1) 1der Bezirkstag kann aus seiner Mitte je einen Referen-
ten bzw. eine Referentin für die einrichtungen des Bezirks 
sowie für andere abgegrenzte Aufgabengebiete bestellen, 
wobei das Verfahren nach St. Laguë/Schepers zu beachten 
ist. 2der Referent bzw. die Referentin ist kein Organ des 
Bezirks, sondern ein Bindeglied zwischen dem Bezirkstag 
und der Einrichtung. 3der Referent bzw. die Referentin 
berichtet über die Angelegenheiten der Einrichtung, ins-
besondere über die Haushaltsführung.

(2) 1Bei der erfüllung dieser Aufgabe hat sich der Referent 
bzw. die Referentin mit allen bedeutsamen Angelegenhei-
ten seines bzw. ihres Wirkungskreises vertraut zu machen.
2der Referent bzw. die Referentin ist von der einrichtung 
oder der Bezirksverwaltung unverzüglich über alle bedeut-
samen Angelegenheiten der Einrichtung zu informieren. 
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3Bei Eigenbetrieben informiert die Einrichtung.4der Referent 
bzw. die Referentin kann jedoch nicht in den dienstbetrieb 
eingreifen, Weisungen erteilen oder in seiner bzw. ihrer Ei-
genschaft Schreiben des Bezirks oder seiner Einrichtungen 
unterzeichnen oder Erklärungen für den Bezirk abgeben.

(3) 1Der Bezirkstag kann aus seiner Mitte für bestimmte 
Aufgabengebiete auch je drei Berichterstatter bzw. Be-
richterstatterinnen aus seiner Mitte  bestellen. 2  Für die 
Besetzung der Berichterstatter findet je Aufgabengebiet das 
Verfahren nach St. Laguë/Schepers Anwendung.

5. Abschnitt 

Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin 

§ 17
Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Be-
zirkstagspräsidentin

(1) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin führt den Vorsitz im Bezirkstag, in den ständigen 
und in den weiteren Ausschüssen; für den Rechnungsprü-
fungsausschuss gilt die Sonderregelung in Art. 85 Abs. 2 
BezO. 2die Regelung in Art. 28 Abs. 2 Satz 2 BezO über 
den Vorsitz in den weiteren Ausschüssen bleibt unberührt.

(2) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin ist gemäß Art. 33 Abs. 3 BezO befugt, anstelle des 
Bezirkstags oder seiner Ausschüsse dringliche Anordnun-
gen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besor-
gen. 2Hiervon hat er bzw. sie dem Bezirkstag oder dem 
zuständigen Ausschuss in der nächsten Sitzung Kenntnis 
zu geben. 3Er bzw. sie ist zuständig für den Erlass dringli-
cher Anordnungen nach Art. 42 Abs. 2 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes (LStVG).

(3) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin vollzieht die Beschlüsse des Bezirkstags und seiner 
Ausschüsse (Art. 32 BezO). 2Er bzw. sie vertritt den Bezirk 
nach außen (Art. 33a BezO); die Regelung in Art. 35 b Abs. 
3 BezO bleibt unberührt. 3Die Zuständigkeit für den Vollzug 
von Beschlüssen der Organe eines Eigenbetriebs und des-
sen Vertretung nach außen bestimmt sich nach Art. 74 Abs. 
3 Satz 1 BezO und der jeweiligen Eigenbetriebssatzung.

(4) 1Hält der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagsprä-
sidentin Beschlüsse des Bezirkstags oder seiner Ausschüs-
se für rechtswidrig, so hat er bzw. sie sie zu beanstanden, 
ihren Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die 
entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen. 
2diese Befugnisse stehen dem Regierungspräsidenten 
bzw. der Regierungspräsidentin zu, soweit der Regierung 
Verwaltungsaufgaben des Bezirks nach Art. 35 b BezO 
übertragen sind (Art. 52 Abs. 2 BezO). 3 Von einer solchen 
Aussetzung ist der Bezirkstag bzw. der beschließende 
Ausschuss unverzüglich zu verständigen.

(5) Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin erledigt in eigener Zuständigkeit nach Art. 33 Abs. 
1 Satz 1 BezO

1. die laufenden Angelegenheiten, die für den Bezirk keine 
grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen 
verpflichtungen erwarten lassen, soweit nicht die werklei-
tung eines Eigenbetriebs zuständig ist,

2. die Angelegenheiten des Bezirks, die im Interesse der 
Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
geheimzuhalten sind.

(6) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin ist nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 BezO zuständig für 
die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung der 
Beschäftigten. 2Er bzw. sie  wird gemäß Art. 34 Abs. 2 Satz 
2 BezO ermächtigt,

1. die Beamten und Beamtinnen des Bezirks der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 13 zu ernennen und die Beamten 
und Beamtinnen des Bezirks der Besoldungsgruppen A1 
bis A 14 zu befördern, zu einem anderen Dienstherrn abzu-
ordnen oder zu versetzen, in den Ruhestand zu versetzen 
und zu entlassen,

2. die Beschäftigten, deren Vergütung mit der Besoldung 
der in Nummer 1 genannten Beamten und Beamtinnen 
vergleichbar ist, einzustellen, höher zu gruppieren und zu 
entlassen,

 3Art. 74 Abs. 3 Satz 4 BezO bleibt unberührt.

(7) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin wird durch den gewählten Stellvertreter bzw. die 
gewählte Stellvertreterin vertreten. 2Ist dieser bzw. diese 
verhindert, vertritt den Bezirkstagspräsidenten bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin der vom Bezirkstag bestellte weitere 
Stellvertreter bzw. die vom Bezirkstag bestellte weitere 
Stellvertreterin (Art. 31 Abs. 1 BezO). 3Ist auch dieser bzw. 
diese verhindert, vertritt den Bezirkstagspräsidenten bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin

1. im Bezirkstag, den Ausschüssen, Kommissionen und 
sonstigen Gremien sowie bei der Wahrnehmung von Mit-
gliedschaftsrechten für den Bezirk das an Lebensjahren 
älteste anwesende Bezirkstagsmitglied; 

2. im Übrigen der Direktor bzw. die Direktorin der Bezirks-
verwaltung und bei Verhinderung der Vertreter bzw. die 
Vertreterin aus dem höheren nichttechnischen Verwal-
tungsdienst.

(8) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn der zu Ver-
tretende bzw. die zu Vertretende aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere infolge der Abwesenheit 
vom Sitz der Bezirksverwaltung von mehr als drei Arbeits-
tagen, wegen Urlaub oder Krankheit nicht in der Lage ist, 
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sein bzw. ihr Amt auszuüben. 2Bei kurzzeitiger Abwesenheit 
bis zu drei Arbeitstagen regelt sich die Arbeitsvertretung in 
Geschäften der laufenden Verwaltung nach Absatz 7 Satz 
3 Nr. 2, vorausgesetzt, der gewählte Stellvertreter bzw. 
die gewählte Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten 
bzw. der Bezirkstagspräsidentin ist ebenfalls abwesend. 
3Für den Vorsitz im Bezirkstag, in einem Ausschuss oder 
in einer Kommission liegt ein Fall der Verhinderung bereits 
dann vor, wenn der zu Vertretende bzw. die zu Vertretende 
in der Sitzung nicht anwesend ist.

(9) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin kann im Rahmen der geschäftsverteilung einzelne 
seiner bzw. ihrer Befugnisse dem gewählten Stellvertreter 
bzw. der gewählten Stellvertreterin und nach dessen bzw. 
deren Anhörung auch einem Bezirkstagsmitglied übertra-
gen. 2Ferner kann er bzw. sie Aufgaben dem Direktor bzw. 
der Direktorin der Bezirksverwaltung, den Abteilungsleitern 
bzw. Abteilungsleiterinnen der Bezirksverwaltung oder 
anderen beim Bezirk tätigen Bediensteten übertragen (Art. 
31 Abs. 2 BezO).

§ 18
Weitere Zuständigkeiten des Bezirkstagspräsidenten 
bzw. der Bezirkstagspräsidentin
sowie laufende Angelegenheiten

(1) Kraft Gesetzes oder als laufende Angelegenheiten 
gemäß Art. 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BezO obliegen dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin, 
soweit nicht Art. 74 Abs. 3 Satz 1 BezO und die Eigenbe-
triebssatzungen entgegenstehen, insbesondere

1. Führung der Dienstaufsicht über die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Bezirksverwaltung sowie der Einrich-
tungen des Bezirks, Regelung der innerdienstlichen An-
gelegenheiten der Bezirksverwaltung und der Bezirksein-
richtungen, insbesondere Erlass von Dienstordnungen und 
dienstanweisungen, Regelung der geschäftsverteilung, 
Zeichnungsbefugnis, Anordnungsbefugnis, Arbeitszeitre-
gelungen im Rahmen der geltenden Arbeitszeitordnung,

2. Abschluss von Rechtsgeschäften mit einer verpflichtung 
des Bezirks bis zu einem Geldwert von einmalig 150.000 € 
(netto) oder wiederkehrend monatlich bis zu 10.000 € 
(netto), im Falle der Aufteilung in mehrere Lose ist der 
Gesamtbetrag maßgebend; diese Angelegenheiten können 
nur im Rahmen des Bezirkshaushaltes sowie der Richtlinien 
und der Grundsatzbeschlüsse des Bezirkstags und seiner 
Ausschüsse erledigt werden,

3. Erstellung von Vorentwürfen und eingabefähigen Ent-
wurfsplanungen sowie Raum- und Funktionsprogrammen 
für Baumaßnahmen, Durchführung von Bedarfsprüfungen 
und Förderverfahren, Vollzug des Art. 73 der Bayerischen

Bauordnung, Durchführung von Ausschreibungen, Bau-
vertrags- und Verdingungswesen, Genehmigung der 
eingabefähigen Entwurfsplanungen bei Bauvorhaben bis 
150.000 € (netto), Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienst-
leistungsaufträgen bei Baumaßnahmen, deren Gesamt-
kostenrahmen mittels Freigabe der Maßnahme durch den 
Bezirksausschuss (§  7 Abs. 3 Nr. 3) genehmigt wurde 
sowie die Änderung von Liefer-, Bau- und Dienstleistungs-
aufträgen in Zusammenhang mit Baumaßnahmen, wenn 
der genehmigte Gesamtkostenrahmen nicht überschritten 
wird und mit der Änderung keine Plan-/Nutzungsänderung 
verbunden ist.

4. Einleitung und Führung von Aktivprozessen, Führung 
von Passivprozessen sowie einlegung von Rechtsbehelfen 
und Rechtsmitteln, Bestellung eines Rechtsanwalts bzw. 
einer Rechtsanwältin in den Fällen des Anwaltszwanges 
sowie in den Fällen, in denen es zur Rechtsverfolgung 
geboten erscheint, jeweils ohne Rücksicht auf den wert 
des Streitgegenstands (Streitwert), Abschluss von Verglei-
chen im Rahmen von gerichtsverfahren mit einem wert 
des Nachgebens seitens des Bezirks Oberbayern bis zu 
150.000 €, 

5. 1Entscheidung über personelle Angelegenheiten der 
Bezirksbediensteten im Einzelfall, soweit nicht der Be-
zirkstag oder ein Ausschuss nach Art. 34 Abs. 1 BezO in 
Verbindung mit §§ 2 bis 4 und §§ 6 bis 13 dieser Geschäfts-
ordnung oder nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen 
als oberste Dienstbehörde zuständig ist, insbesondere 
Zuweisungen in einzelne Planstellen, Versetzungen von 
Bezirksbediensteten innerhalb des Bezirks (einschließlich 
seiner Einrichtungen), Entscheidung über Anträge auf 
Genehmigung von Urlaub, Nebentätigkeiten und Teilzeit-
beschäftigung sowie Widerspruchsangelegenheiten und 
von in- und Auslandsdienstreisen jeweils ohne Rücksicht 
auf die Besoldungsgruppe; gleiches gilt für die Beschäf-
tigten. 2diese Angelegenheiten können nur im Rahmen 
des Bezirkshaushalts, des Stellenplans, der gesetzlichen 
und tarifrechtlichen vorschriften sowie der Richtlinien und 
Grundsatzbeschlüsse des Bezirkstags und seiner Aus-
schüsse erledigt werden,

6. Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben und Ran-
grücktrittsbewilligungen für dingliche Belastungen ein-
schließlich Grundbuchvormerkungen,

7. Stundung und Gewährung von Teilzahlungen bis zu 2 
Monaten ohne Wertbegrenzung, für längere Zeiträume bis 
zu 75.000 €,

8. Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öf-
fentlichen Abgaben bis zu 25.000 € im Einzelfall; Abgabe 
von Anerkenntnissen bis zu 25.000 € und Abschluss von 
Vergleichen mit einem Wert des Nachgebens seitens des 
Bezirks Oberbayern bis zu 25.000 € im Einzelfall; bei wie-
derkehrenden Leistungen ist der Jahresbetrag maßgeblich,

9. nachträgliche Zinsänderung für aufgenommene Kredite,
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10. Aufnahme von Krediten sowie von Kassenkrediten im 
Rahmen des in der Haushaltssatzung oder nachtragshaus-
haltssatzung festgelegten Gesamtbetrages,

11. Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
und deren Deckung bis zu 10.000 € (netto) je Haushalts-
ansatz,

12. Bestellung der Kassenverwalter bzw. Kassenverwal-
terinnen und der Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen,

13. An- und Verkauf sowie Tausch von Wertpapieren,

14. Annahme und Ausschlagung von Geschenken und 
Spenden bis zu einem Wert von 1.000 €, soweit es sich 
nicht um Spenden handelt, die von anonymen Dritten über 
einen Förderverein an den Bezirk weitergereicht werden, 
oder die aus den Beiträgen der Vereinsmitglieder oder 
aus Einnahmen aus Veranstaltungen des Fördervereins 
stammen,

15. Annahme und Ausschlagung von Erbschaften bis zu 
einem Wert von 100.000 €,

16. Abstimmung über die Zahl der Abschreibungsanteile 
gemäß § 21 Abs. 3 Satz 2 SKZVI,

17. 1Entscheidung in den Angelegenheiten des Bezirks als 
überörtlicher Träger in Angelegenheiten des Sozialhilfe- und 
Kriegsopferfürsorgerechts, des Lastenausgleichsgesetzes 
(LAG) und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 
einschließlich der Führung von Rechtsstreitigkeiten und 
des Abschlusses von außergerichtlichen und gerichtlichen 
Vergleichen sowie Erlass von Einzelweisungen im Sinne 
des Art. 84 Abs. 4 Halbsatz 2 AGSG ohne Wertbegrenzung, 
soweit nicht der Sozial- und Gesundheitsausschuss zu-
ständig ist. 2Stundung von Forderungen bis zu 2 Monaten 
ohne Wertbegrenzung, für längere Zeiträume bis 75.000 €,  
Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis zu 25.000 
€ im Einzelfall; bei wiederkehrenden Leistungen ist der 
Jahresbetrag maßgeblich,

18. öffentliche Bekanntmachungen,

19. Verleihung der Bezirksmedaille, 

20. erteilung besonderer Prüfaufträge an das Rechnungs-
prüfungsamt (Art. 86 Abs. 2 BezO und § 13 Unternehmens-
satzung kbo-Kommunalunternehmen,

21. Bewilligung von Zuschüssen in den Bereichen Heimat-
pflege, volksmusik, Fischerei- und Bienenfachberatung, 
natur- und Landschaftsschutz, kultur und denkmalpflege 
bis zu einer Höhe von 2.500 € im Einzelfall,

22. Entscheidungen in der Funktion als Gesellschafts-
vertreter des Bezirks Oberbayern in Gesellschaften des 
privaten Rechts,

23. Stellungnahmen zur Änderung von unbewohntem 
Bezirksgebiet. 

(2)  Soweit Aufgaben nach Absatz 1 nicht unter Art. 33 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BezO fallen, werden sie hiermit dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
gemäß Art. 33 Abs. 2 BezO zur selbständigen Erledigung 
übertragen.

Zweiter Teil

Der Geschäftsgang des Bezirkstags und seiner Ausschüsse

1. Abschnitt

Geschäftsgang des Bezirkstags

§ 19
Sitzungszwang und Zutrittsrecht

(1) 1Der Bezirkstag beschließt in Sitzungen (Art. 38 Abs. 1 
BezO). 2Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. 3Eine 
Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb 
der Sitzungen oder im so genannten Umlaufverfahren ist 
unzulässig.

(2) Der Bezirkstag ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-
glieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

(3) 1Zu den öffentlichen Sitzungen des Bezirkstags (Art. 43 
Abs. 2 BezO) haben alle nach Maßgabe des für Zuhörer und 
Zuhörerinnen verfügbaren Raumes Zutritt. 2Für die Presse 
ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen freizuhalten.

§ 20
Nichtöffentliche Sitzungen

(1) In nichtöffentlicher Sitzung (Art. 43 Abs. 2 BezO) werden 
behandelt:

1.  Personalangelegenheiten,

2.  Grundstücksangelegenheiten,

3. Vergabe von Leistungen, wenn persönliche Dinge der 
Bieter bzw. Bieterinnen und / oder Ausschlussgründe von 
der Ausschreibung beraten und beschlossen werden.

(2) Ferner werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt:

1. Angelegenheiten, deren nichtöffentliche Behandlung 
durch Gesetz vorgeschrieben oder von den zuständigen 
Behörden angeordnet ist,
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2. Angelegenheiten, deren Geheimhaltung nach der Natur 
der Sache oder aus Rücksicht auf das wohl der Allgemein-
heit oder wegen berechtigter Interessen einzelner erforder-
lich ist, insbesondere die Entscheidung über Ehrungen und 
Auszeichnungen.

(3) Der Ausschluss der Öffentlichkeit kann auf Abschnitte 
der Verhandlung beschränkt werden.

(4) 1Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüs-
se sind der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 2Die 
Bekanntgabe erfolgt in der nächsten auf den Wegfall der 
Geheimhaltungsgründe folgenden öffentlichen Sitzung des 
Bezirkstages oder eines beschließenden Ausschusses.

§ 21
Vorbereitung der Sitzungen

(1) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin schlägt die Tagesordnung für den Bezirkstag in der 
Ladung vor. 2Die Bezirkstagsmitglieder werden durch den 
Bezirkstagspräsidenten bzw. die Bezirkstagspräsidentin 
schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder auf 
elektronischem Weg mit einer Frist von zehn Tagen ge-
laden. 3Für die schriftliche Einladung gilt das Datum des 
Poststempels.4Nachträge zur Tagesordnung bedürfen der 
Zustimmung des Bezirkstags. 5Zu Beginn der Sitzung setzt 
der Bezirkstag die Tagesordnung fest. 6Den Bezirkstags-
mitgliedern sind nach Möglichkeit die zur Vorbereitung der 
Beratung erforderlichen Unterlagen gleichzeitig zuzuleiten 
oder über ein internes elektronisches Informationssystem 
zugänglich zu machen. 7Andernfalls sind diese unverzüglich 
nachzureichen.

(2) Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der öffentlichen Sitzun-
gen werden zeitgleich mit der Einladung durch Anschlag am 
schwarzen Brett im Bezirksverwaltungsgebäude bekannt 
gegeben und im Internetportal des Bezirks Oberbayern 
veröffentlicht. 

(3) Über die Vorbereitungen der Sitzungsverhandlungen 
trifft der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin die notwendigen Entscheidungen. 

(4) 1Absatz 1 gilt nicht für die konstituierende Sitzung des 
Bezirkstags nach einer Neuwahl. 2Bis zur Wahl des Bezirks-
tagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin  leitet der 
Regierungspräsident bzw. die Regierungspräsidentin oder 
das an Lebensjahren älteste anwesende Bezirkstagsmit-
glied die Sitzung. 3Im übrigen gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BezO. 

§ 22
Stellung von Sachanträgen und deren Behandlung 

(1) Anträge, die vom Bezirkstag behandelt werden sollen, 
sind schriftlich zu stellen, kurz zu begründen und beim Be-
zirkstagspräsidenten bzw. bei der Bezirkstagspräsidentin 
einzureichen, der bzw. die die Fraktionen unverzüglich 
unterrichtet. 

(2) Soweit Anträge Ausgaben verursachen, müssen sie 
gleichzeitig Deckungsvorschläge enthalten.

(3) 1Die Anträge sind innerhalb einer Frist von vier Monaten, 
in den Fällen des Art. 24 Abs. 2 Satz 2 BezO innerhalb einer 
Frist von drei Wochen, dem Bezirkstag zur Beschlussfas-
sung zu unterbreiten. 2Die Viermonatsfrist kann in Ausnah-
mefällen, in denen die Kosten einer Bezirkstagssitzung 
außer Verhältnis zur Gewichtigkeit eines Antrags stehen, 
bis zu zwei Monaten überschritten werden. 3Ist wegen der 
Schwierigkeiten oder des Umfangs notwendiger Vorarbei-
ten eine Einhaltung dieser Frist nicht möglich, so erhält der 
zuständige Fachausschuss innerhalb von drei Monaten 
nach Antragstellung einen Zwischenbericht.

(4) Dringliche Anträge zu Gegenständen, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen und in der Sitzung behandelt werden 
sollen, können bis zu Beginn der Sitzung beim Vorsitzenden 
bzw. bei der Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.

(5) Die Anträge sind so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet werden können. 

§ 23
Vorsitz und Handhabung der Ordnung

(1) 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende eröffnet die Sit-
zung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die 
Beschlussfähigkeit (Art. 38 Abs. 1 BezO) fest, leitet und 
schließt die Sitzung. 2Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzen-
de handhabt die Ordnung in den Sitzungen und übt das 
Hausrecht aus.

(2) 1der vorsitzende bzw. die vorsitzende kann Redner 
und Rednerinnen, die vom verhandlungsgegenstand 
abschweifen oder sich in Wiederholungen ergehen, zur 
Sache verweisen. 2Er bzw. sie kann Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, welche die Ordnung stören, zur Ordnung 
rufen. 3Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann ihnen 
der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende das Wort entziehen.

(3) 1Bezirkstagsmitglieder, welche die Ordnung fortgesetzt 
erheblich stören, können vom Vorsitzenden bzw. von der 
Vorsitzenden von der Sitzung ausgeschlossen werden; 
hierzu gilt die Zustimmung des Bezirkstags (Art. 44 Abs. 1 
Satz 2 BezO) als erteilt, wenn sich aus der Mitte des Be-
zirkstags kein Widerspruch erhebt. 2Über den Ausschluss 
von weiteren Sitzungen entscheidet der Bezirkstag (Art. 
44 Abs. 2 BezO).

(4) 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann Zuhörer 
und Zuhörerinnen, die durch Beifalls- oder Missfallens-
kundgebungen oder auf andere Weise die Sitzung stören, 
zur Ordnung rufen. 2Er bzw. sie kann einzelne oder bei all-
gemeiner Unruhe sämtliche Zuhörer und Zuhörerinnen mit 
Ausnahme der Presse aus dem Sitzungsraum verweisen 
und nötigenfalls entfernen lassen.
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(5) 1Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht 
anders wiederherzustellen ist, kann der Vorsitzende bzw. 
die Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. 
2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzusetzen; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es 
nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung 
unterbrochen wurde, fortzusetzen.

(6) 1Die Bezirkstagsmitglieder sind gehalten, sich in die 
aufliegende Anwesenheitsliste einzutragen. 2Eine Verhin-
derung an der Sitzungsteilnahme ist unter Angabe des 
Grundes dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin rechtzeitig anzuzeigen. 3Die eingegangene 
Entschuldigung wird in der Anwesenheitsliste vermerkt.

§ 24
Beratungsgrundsätze, Sachverständige,
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung

(1) 1die Reihenfolge der Beratung richtet sich nach der 
Tagesordnung. 2Gegenstände der nichtöffentlichen Sitzung 
werden grundsätzlich nach denen der öffentlichen Sitzung, 
Angelegenheiten außerhalb der Tagesordnung regelmäßig 
am Schluss der Sitzung behandelt. 3Durch Beschluss kann 
eine andere Reihenfolge der tagesordnung festgelegt 
werden.

(2) Soweit erforderlich, können auf Beschluss des Be-
zirkstags Sachverständige zugezogen und gutachterlich 
gehört werden.

(3) Bezirkstagsmitglieder, die wegen persönlicher Betei-
ligung von der Beratung und Abstimmung über einen be-
stimmten Verhandlungsgegenstand ausgeschlossen sind 
(Art. 40 Abs. 1 BezO), haben dies dem Vorsitzenden bzw. 
der Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung unaufgefordert 
mitzuteilen.

§ 25
Berichterstattung, Reihenfolge der wortmeldungen

(1) 1Zu jedem Beratungsgegenstand ist zuerst über den 
Sachverhalt zu berichten. 2Es soll ein bestimmter Antrag 
gestellt werden. 3Wenn eine Angelegenheit in einem Aus-
schuss vorberaten wurde, ist der Ausschussbeschluss 
vorzutragen.

(2) 1Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem 
Vortrag des Sachverständigen bzw. der Sachverständigen, 
eröffnet der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende die Beratung 
und erteilt das wort nach der Reihenfolge der wortmel-
dungen. 2Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der 
vorsitzende bzw. die vorsitzende über die Reihenfolge. 3Er 
bzw. sie kann sich jederzeit auch selbst in die Beratung 
einschalten. 4Der Verwaltung kann er bzw. sie Gelegenheit 
zur Äußerung geben.

(3) 1Das Wort kann wiederholt erteilt werden, zum gleichen 
Verhandlungsgegenstand jedoch nicht mehr als dreimal. 
2die Redner und Rednerinnen haben sich an den zur Be-
ratung stehenden Tagesordnungspunkt zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen.

(4) 1Bei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung oder Berich-
tigung von Tatsachen ist das Wort unverzüglich zu erteilen. 
2erfolgt diese wortmeldung während einer Rede, so kommt 
sie unmittelbar nach der Rede zum Aufruf.

(5) 1der vorsitzende bzw. die vorsitzende hat das Recht 
zur Schlussäußerung. 2Die Beratung wird vom Vorsitzenden 
bzw. von der Vorsitzenden geschlossen.

§ 26
Anträge zur Geschäftsordnung, Zusatz- und Änderungs-
anträge

(1) Während der Beratung über einen Verhandlungsgegen-
stand sind jederzeit zulässig:

1. Anträge zur Geschäftsordnung,
2. Anträge auf Schluss der Redeliste, Schluss der Ausspra-
che oder auf verkürzung der Redezeit,
3. Zusatz- oder Änderungsanträge,
4. die Zurückziehung des Antrages.

(2) 1Über Anträge nach Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ist nach 
Anhörung je eines Redners bzw. einer Rednerin für und 
gegen den Antrag sofort abzustimmen. 2Anträge nach Ab-
satz 1 Nr. 2 können nur von Bezirkstagsmitgliedern gestellt 
werden, die nicht selbst zur Sache gesprochen haben.

(3) Die Anträge nach Absatz 1 bedürfen nicht der Schrift-
form.

§ 27
Abstimmungsgrundsätze

(1) Nach Schluss der Aussprache lässt der Vorsitzende 
bzw. die Vorsitzende über den Antrag (§ 25 Abs. 1 Satz 
2) abstimmen.

(2) 1Ist über mehrere Anträge abzustimmen, so geschieht 
dies in der nachstehenden Reihenfolge:

1. Zusatz- oder Änderungsanträge nach § 26 Abs. 1 Nr. 3; 
Nummer 3 ist entsprechend anzuwenden,

2. Anträge der Ausschüsse,

3. weitergehende Anträge, die nicht Zusatz- oder Ände-
rungsanträge sind; als weitergehend sind nur solche An-
träge anzusehen, die einen größeren Aufwand erfordern 
oder eine einschneidendere Maßnahme zum Gegenstand 
haben,
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4. zeitlich zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte 
nicht unter die Nummern 1 bis 3 fallen.

2Anträge, die etwas völlig anderes zum Inhalt haben oder 
das Gegenteil eines vom Ausschuss vorgeschlagenen 
Beschlusses zum Gegenstand haben, gelten nicht als 
Zusatz- oder Änderungsanträge nach Satz 1 Nr. 1. 3Sie 
fallen unter Satz 1 Nr. 3.

(3) 1die Abstimmung vollzieht sich in der Regel durch 
Handaufheben. 2Ist das Ergebnis zweifelhaft, so ist eine 
Gegenprobe vorzunehmen; ist auch diese zweifelhaft oder 
beantragt wenigstens ein Viertel der anwesenden Be-
zirkstagsmitglieder namentliche Abstimmung, so ist diese 
durchzuführen. 3In diesem Fall stimmen die Mitglieder in 
der Reihenfolge der Anwesenheitsliste ab, der vorsitzende 
bzw. die Vorsitzende stets zuletzt.

(4) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit ein-
facher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht 
durch Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 
2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 3Stimm-
enthaltung ist nicht zulässig (Art. 39 Abs. 1 Satz 2 BezO).

(5) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende stellt das Ab-
stimmungsergebnis fest und gibt bekannt, ob der Antrag 
angenommen oder abgelehnt ist.

§ 28
Wahlen

(1) 1gesetzlich oder durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
bene Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit ver-
deckten Stimmzetteln durchgeführt. 2Sie sind nur gültig, 
wenn sämtliche Bezirkstagsmitglieder unter Angabe des 
Gegenstandes geladen sind und die Mehrheit von ihnen 
anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 
BezO).

(2) 1Zur Feststellung des Wahlergebnisses wird aus der 
Mitte des Bezirkstags ein Wahlausschuss gebildet. 2Dieser 
besteht aus einem Vorsitzenden bzw. einer Vorsitzenden 
und mindestens zwei weiteren Mitgliedern.

(3) 1Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere 
Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten bzw. der Gewählten nicht eindeutig erkennen 
lassen. 2Die Stimmzettel dürfen nicht unterschrieben sein 
und keine Zusätze enthalten oder sonstige Kennzeichen 
tragen. 3 Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stim-
men ungültig, ist die Wahl zu wiederholen.

(4) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. 2Wird die Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so tritt Stichwahl unter den bei-
den Bewerbern bzw. Bewerberinnen mit den höchsten 
Stimmenzahlen ein (Art. 42 Abs. 3 Sätze 3 und 6 BezO).

(5) 1Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern 
bzw. Bewerberinnen drei oder mehr die gleiche höchste 
Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei 
oder mehr Bewerber bzw. Bewerberinnen mit gleichen 
Stimmenzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von 
den Bewerbern bzw. Bewerberinnen mit gleicher Stim-
menzahl in die Stichwahl kommt. 2Bei Stimmengleichheit 
in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das Los (Art. 42 
Abs. 3 Satz 7 BezO). 3Das Los zieht ein Mitglied des 
Wahlausschusses. 4Die Lose stellt der Vorsitzende bzw. 
die Vorsitzende des Wahlausschusses in Abwesenheit 
dieses Mitglieds her. 5Der Hergang der Losziehung ist in 
der Niederschrift darzustellen.

§ 29
Anfragen

1Jedes Bezirkstagsmitglied hat das Recht, in Bezirksange-
legenheiten Anfragen an den Bezirkstagspräsidenten bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin einzureichen, die es schriftlich 
beantwortet zu haben wünscht. 2Die Anfragen müssen sich 
auf Tatsachen beschränken, knapp und sachlich gehalten 
sein. 3Die Anfragen werden vom Bezirkstagspräsidenten 
bzw. von der Bezirkstagspräsidentin beantwortet. 4Die Ant-
wort soll gegenüber dem Fragesteller bzw. der Fragestel-
lerin binnen eines Monats erfolgen. 5Kann diese Frist nicht 
eingehalten werden, ist eine Zwischennachricht zu erteilen.

§ 30
Niederschriften

(1) 1Über die Sitzungen des Bezirkstags werden Ergeb-
nisniederschriften erstellt. 2Für sie gelten die Bestimmun-
gen des Art. 45 BezO. 3Sie werden mit Ausnahme der 
Niederschrift über die nichtöffentlichen Sitzungen allen 
Bezirkstagsmitgliedern zugeleitet oder über ein internes 
elektronisches Informationssystem zugänglich gemacht.

(2)  1Die Einsicht in die Niederschriften über die öffentli-
chen Sitzungen steht allen Bürgerinnen und Bürgern des 
Bezirksgebiets frei. 2Die Ergebnisprotokolle der öffentlichen 
Sitzungen werden im Internetportal des Bezirks Oberbayern 
veröffentlicht.

(3) 1Einwendungen gegen den Inhalt sind spätestens zu 
Beginn der übernächsten Sitzung schriftlich beim Vorsitzen-
den bzw. bei der Vorsitzenden geltend zu machen. 2Hilft 
der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende den Einwendungen 
nicht ab, entscheidet der Bezirkstag.

(4) Werden keine Einwendungen im Sinne von Absatz 2 
Satz 1 erhoben, gilt die Niederschrift als genehmigt.

(5) 1Als Hilfsmittel zur Erstellung der Niederschriften kön-
nen in den Sitzungen Tonträger verwendet werden. 2Die 
Aufzeichnungen sind nach Genehmigung der Niederschrift 
(Absätze 2 und 3) unverzüglich zu löschen. 3Jedes Bezirks-
tagsmitglied kann betreffend seiner eigenen Wortmeldung 
das Abstellen des Gerätes verlangen.
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§ 31
 Einsichtnahme durch die Mitglieder des Bezirkstags

1Die Mitglieder des Bezirkstags sind berechtigt jederzeit 
Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sit-
zungen des Bezirkstags und der Ausschüsse und Gremien 
einzusehen. 2Niederschriften über öffentliche Sitzungen 
werden zeitnah in ein internes elektronisches Informati-
onssystem eingestellt.  

2. Abschnitt

Geschäftsgang der Ausschüsse und Kommissionen

§ 32
Geschäftsgang

(1) Die Bestimmungen des 1. Abschnitts des 2. Teils dieser 
Geschäftsordnung gelten, soweit im folgenden nichts ande-
res bestimmt ist, sinngemäß auch für den Geschäftsgang 
in den Ausschüssen und Kommissionen.

(2) Die Behandlungsfrist (§ 22 Abs. 3) soll grundsätzlich 
acht Wochen nicht überschreiten.

(3) Ist ein Ausschussmitglied an der Teilnahme an einer 
Sitzung verhindert, veranlasst es selbst die Ladung seines 
gemäß § 5 Abs. 6 bestellten Stellvertreters bzw. seiner ge-
mäß § 5 Abs. 6 bestellten Stellvertreterin; eine Ladungsfrist 
ist dabei nicht zu wahren.

(4) 1Rede-, antrags- und abstimmungsberechtigt sind un-
beschadet des § 25 Abs. 2 Satz 4 nur die Ausschuss- bzw. 
Kommissionsmitglieder. 2Berät der Ausschuss bzw. die 
Kommission einen Antrag eines Bezirkstagsmitglieds, das 
nicht Mitglied im Ausschuss bzw. in der Kommission ist, 
so gibt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende dem Antrag-
steller bzw. der Antragstellerin die Möglichkeit, den Antrag 
mündlich zu begründen.

(5) Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann im Einzelfall 
von Absatz 4 Ausnahmen zulassen.

(6) die Referenten und Referentinnen sowie die Berichter-
statter und Berichterstatterinnen sollen durch den Bezirks-
tagspräsidenten bzw. die Bezirkstagspräsidentin zu den 
Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden, die ihre 
Aufgabenbereiche berühren.

(7) 1Zu den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschus-
ses lädt der vorsitzende bzw. die vorsitzende des Rech-
nungsprüfungsausschusses ein; der Bezirkstagspräsident 
bzw. die Bezirkstagspräsidentin erhält einen Abdruck der 
Einladung. 2Bezirksbedienstete, Vertreter von Unterneh-
men, an denen der Bezirk Oberbayern beteiligt ist und 
Sachverstände können auf Einladung an den Sitzungen 
teilnehmen; Mitglieder des Bezirkstags Oberbayern ha-
ben jederzeit die Möglichkeit, als Zuhörer teilzunehmen. 
3der Rechnungsprüfungsausschuss berät und beschließt 
grundsätzlich in nichtöffentlichen Sitzungen.

§ 33
Gemeinsame Sitzung von Ausschüssen

(1) 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin kann eine gemeinsame Sitzung mehrerer Ausschüs-
se und / oder Kommissionen anberaumen, wenn sich die 
Zuständigkeiten der Gremien überschneiden. 2Die betrof-
fenen Gremien beraten in einer gemeinsamen Sitzung.

(2) 1Anträge können in diesem Fall von den anwesenden 
Ausschuss- bzw. Kommissionsmitgliedern für alle ge-
meinsam beratenden Gremien gestellt werden. 2Es wird 
jedoch nach Ausschüssen gesondert abgestimmt, zuletzt 
im beschließenden Ausschuss.

3. Abschnitt

Informationsrecht

§ 34
Auskünfte und Besichtigung von Bezirkseinrichtungen

1Der Bezirkstag oder seine jeweils zuständigen Ausschüsse 
haben das Recht, jederzeit die Bezirkseinrichtungen zu 
besichtigen und dort Auskünfte zu erhalten. 2Der Bezirkstag 
oder der jeweils zuständige Ausschuss ist auch befugt, 
einzelne seiner Mitglieder mit diesem Auftrag zu betrauen.

§ 35
Einsicht in Sitzungsniederschriften,
Information von der Bezirksverwaltung

(1) 1Die Bezirkstagsmitglieder können in die Sitzungsnie-
derschriften des Bezirkstags und der Ausschüsse Einsicht 
nehmen (Art. 45 Abs. 2 BezO). 2Dies gilt jedoch nicht für 
die Sitzungsniederschrift über Tagesordnungspunkte einer 
nichtöffentlichen Sitzung, von der sie wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen waren.

(2) 1Die Bezirkstagsmitglieder sind berechtigt, mit Zustim-
mung des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstags-
präsidentin bei der Bezirksverwaltung Akten einzusehen, 
die mit einem Beratungsgegenstand im Bezirkstag in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen, sofern nicht die Ge-
heimhaltung geboten ist, insbesondere bei Personalangele-
genheiten, Grundstücksangelegenheiten, Angelegenheiten 
von Patienten und Patientinnen der Bezirkskrankenhäuser 
sowie aus Gründen des Datenschutzes und des Sozial-
geheimnisses. 2Das gleiche gilt für Ausschussmitglieder 
hinsichtlich der Beratungsgegenstände des Ausschusses. 
3Der Bezirkstag und die Ausschüsse können einzelne 
Bezirkstagsmitglieder beauftragen, Akten einzusehen, die 
sich auf Beratungsgegenstände des Bezirkstags oder des 
Ausschusses beziehen. 4Bei Ausschluss wegen persönli-
cher Beteiligung ist eine Akteneinsicht durch die betroffenen 
Bezirkstagsmitglieder ausgeschlossen.
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(3) im Rahmen der zulässigen Akteneinsicht können 
Bezirkstagsmitglieder von den Abteilungsleitern bzw. Ab-
teilungsleiterinnen der Bezirksverwaltung sowie mit deren 
Zustimmung auch von Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen 
Auskünfte einholen.

Dritter Teil

Schlussbestimmungen

§ 36
Änderung der Geschäftsordnung

(1) Diese Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss des 
Bezirkstags geändert werden.

(2) 1Von einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsord-
nung kann im Einzelfall durch ausdrücklichen Beschluss 
abgewichen werden, falls nicht gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen. 2gleiches gilt sinngemäß im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für die Ausschüsse und Kommissionen, 
soweit es ihren Geschäftsgang betrifft.

§ 37
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 26.07.2012 
außer Kraft.

München, 12. Dezember 2013
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident 

Wirtschaft und Verkehr

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

nach § 74 enwg sind entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. Die Entscheidungen der Bay-
erischen Landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der Bayerischen Landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). Dort sind auch 
weitere informationen zur Regulierung der energieversor-
gungsnetze sowie zu den Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.

RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Versicherungsaufsicht;
Feststellen des Erlöschens der Erlaubnis zum Betrieb 
eines Versicherungsgeschäftes 

die Regierung von Oberbayern hat das erlöschen der 
Erlaubnis zum Betrieb eines Versicherungsgeschäftes des 
Pferdeversicherungsverein a.G. Murnau und Umgebung, 
Az.: 21-3146-C166/13, festgestellt.

Bauwesen

RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
BAB A 8 München ‒ Rosenheim
Neubau eines Lärmschutzes für den Ortsteil Wöllkam 
der Gemeinde Irschenberg

Bekanntgabe vom 27. Dezember 2013
32-4354.0-2-2

Die Autobahndirektion Südbayern plant zur Lärmsanierung 
des Ortsteils Wöllkam der Gemeinde Irschenberg eine 
Lärmschutzanlage an der Bundesautobahn A 8 München 
‒ Rosenheim zu errichten. Für dieses Bauvorhaben hat 
die Autobahndirektion Südbayern mit Schreiben vom 22. 
november 2013 Planunterlagen zur Prüfung bei der Re-
gierung von Oberbayern vorgelegt. 

Für das Bauvorhaben war nach § 3e Abs. 1 Nr. 2 in Ver-
bindung mit § 3c Abs. 1 Satz 1 und 3 UVPG mittels einer 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Die 
Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zur Folge haben 
wird. Die vorgesehenen Baumaßnahmen nehmen nur in 
geringem Umfang Naturgüter wie Boden, Wasser und Na-
tur und Landschaft in Anspruch. Nationale Schutzgebiete 
und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sind nicht 
betroffen. Für das Vorhaben ist somit keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben.
Auskünfte zu dem vorhaben können bei der Regierung 
von Oberbayern, Maximilianstraße 39, 80538 München, 
Sachgebiet 32, unter der Tel.-Nr. 089 2176-2726 eingeholt 
werden.

München, 23. Dezember 2013
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident
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RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Öffentliche Bekanntmachung einer Zustimmung zur 
Errichtung eines Sitzungssaalgebäudes mit höchster 
Sicherheitsstufe sowie einer Einfachturnhalle, Stadel-
heimer Straße 12, Fl.-Nr. 16172, Gemarkung München, 
Sektion VIII, nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische 
Bauordnung ‒ BayBO –

die Regierung von Oberbayern erteilte mit Bescheid vom 
2. Dezember 2013, Aktenzeichen: 33-4160-M-S-4/13, 
die durch das Staatliche Bauamt München 1 beantragte 
bauaufsichtliche Zustimmung zur Errichtung eines Sit-
zungsaalgebäudes mit höchster Sicherheitsstufe und 
einer Einfachturnhalle auf o. g. Grundstück. Im Tenor 
des Bescheides ist unter Nummer 1 verfügt:

„Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Zustim-
mung entsprechend den mit Zustimmungsvermerk verse-
henen Bauvorlagen gemäß Art. 73 Abs. 1 BayBO erteilt.“

Durch den beabsichtigten Neubau des Sitzungssaalge-
bäudes an der Stettnerstraße sollen die Transporte der 
Angeklagten von der Justizvollzugsanstalt Stadelheim zum 
Oberlandesgericht in der Nymphenburger Straße entfallen. 
Die Häftlinge können direkt von den Unterkunftsgebäuden 
in das Sitzungssaalgebäude gebracht werden, wodurch 
sicherheitsproblematische Gefangenentransporte und eine 
aufwendige Bewachung des Strafjustizzentrums nicht mehr 
erforderlich sind. 

Die beantragte Zustimmung war nach Art. 73 Abs.1 und 2 
BayBO zu erteilen, weil das Vorhaben den im Zustimmungs-
verfahren zu prüfenden Vorschriften entspricht. 

Das Vorhaben bedarf wegen der Errichtung eines Emp-
fangsgebäudes (außerhalb der Anstaltsmauer), von vier 
Kfz-Stellplätzen und sechs Fahrradabstellplätzen außer-
halb des Bauliniengefüges und innerhalb der grünfläche 
an der öffentlichen verkehrsfläche einer bauplanungsrecht-
lichen Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB. Die Befreiung 
konnte erteilt werden, da die gesetzlichen Tatbestandsvo-
raussetzungen vorliegen und die Anforderungen an eine 
rechtmäßige Ermessensausübung erfüllt werden.

Der Zustimmung für das Vorhaben liegen die mit amtlichem 
Vermerk vom 2. Dezember 2013 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung:

gegen den Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 
2. Dezember 2013, Az.: 33-4160-M-S-4/13, kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe (in Form dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung) Klage beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht in München, Bayerstraße 30, 80335 Mün-

chen (Postfach 200543, 80005 München) schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den/die 
Kläger/Klägerin, den Beklagten (hier: Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser öffentlichen Be-
kanntmachung in Lauf gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung).

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid hat gemäß  
§ 212 a Baugesetzbuch ‒ BaugB ‒ keine aufschiebende 
Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-
chen gestellt werden.

Sonstiger Hinweis:

Die Verfahrensakten mit den maßgeblichen Planunterlagen 
können bei der Regierung von Oberbayern (Sachgebiet 
33, Zimmer 4307, 4. OG), Maximilianstraße 39, 80538 
München) während der allgemeinen Geschäftszeiten, 
Mo. ‒ do. von 08:30 ‒ 12:00 uhr und 13:00 ‒ 15:00 uhr,  
Fr. von 08:00 ‒ 12:00 uhr, eingesehen werden. eine vor-
herige Terminvereinbarung, Tel.-Nr. 089 2176-2360, wird 
empfohlen.

Regierung von Oberbayern
Sachgebiet Baurecht

Dr. Weiß
Ltd. Regierungsdirektor
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Schulwesen

RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Rechtsverordnung zur Änderung der Ersten Rechts-
verordnung über die Gliederung der Grund- und Mittel-
schulen im Landkreis Freising als Ersatz der Fünfund-
zwanzigsten Rechtsverordnung über die Gliederung 
der Volksschulen im Landkreis Freising 

Vom 12. Dezember 2013  44-5103-FS-13-14

Aufgrund von Art. 26 und Art. 32 Abs. 5 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2000 (gvBl S. 414, berichtigt S. 632, BayRS 
2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 
2013 (gvBl S. 465), erlässt die Regierung von Oberbayern 
folgende Rechtsverordnung:

§ 1

die erste Rechtsverordnung über die gliederung der 
Grund- und Mittelschulen im Landkreis Freising als Er-
satz der Fünfundzwanzigsten Rechtsverordnung über die 
Gliederung der Volksschulen im Landkreis Freising vom  
18. März 2013 (OBABl S. 84), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 4.c) erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
4.c) Mittelschule Eching

Der Einzugsbereich der Mittelschule Eching ist das Gebiet 
der Gemeinde Eching.

Die Mittelschulen Eching, Hallbergmoos und die Jo-Mihaly-
Mittelschule Neufahrn b.Freising bilden einen Schulver-
bund. 

Der gemeinsame Sprengel der Mittelschulen Eching, 
Hallbergmoos und der Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn 
b.Freising umfasst das Gebiet der Gemeinden Eching, 
Hallbergmoos und Neufahrn b.Freising.

2. § 1 Nr. 9.b) erhält folgende Fassung:
-----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
9.b) Mittelschule Hallbergmoos

Der Einzugsbereich der Mittelschule Hallbergmoos ist das 
Gebiet der Gemeinde Hallbergmoos.

Die Mittelschulen Eching, Hallbergmoos und die Jo-Mihaly-
Mittelschule Neufahrn b.Freising bilden einen Schulver-
bund. 

Der gemeinsame Sprengel der Mittelschulen Eching, 
Hallbergmoos und der Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn 
b.Freising umfasst das Gebiet der Gemeinden Eching, 
Hallbergmoos und Neufahrn b.Freising.

3. § 1 Nr. 19.c) erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
19.c) Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn b.Freising

Der Einzugsbereich der Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn 
b.Freising ist das Gebiet der Gemeinde Neufahrn b.Freising.

Die Mittelschulen Eching, Hallbergmoos und die Jo-Mihaly-
Mittelschule Neufahrn b.Freising bilden einen Schulver-
bund. 

Der gemeinsame Sprengel der Mittelschulen Eching, 
Hallbergmoos und der Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn 
b.Freising umfasst das Gebiet der Gemeinden Eching, 
Hallbergmoos und Neufahrn b.Freising.

4. die erste Rechtsverordnung über die gliederung der 
Grund- und Mittelschulen im Landkreis Freising als Er-
satz der Fünfundzwanzigsten Rechtsverordnung über die 
Gliederung der Volksschulen im Landkreis Freising erhält 
folgende Bezeichnung:

„Rechtsverordnung über die gliederung der grund- und 
Mittelschulen im Landkreis Freising“

§ 2

diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2014 in kraft. 

München, 12. Dezember 2013
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident
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RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Rechtsverordnung zur Änderung der Ersten Rechts-
verordnung über die Gliederung der Grund- und 
Mittelschulen im Landkreis Miesbach als Ersatz der 
Einundzwanzigsten Rechtsverordnung über die Glie-
derung der Volksschulen im Landkreis Miesbach 

Vom 11. Dezember 2013  44-5103-MB-13-14

Aufgrund von Art. 7 Abs. 9, Art. 26 und Art. 32 Abs. 5 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, berichtigt S. 632, 
BayRS 2230-1-1-uk), zuletzt geändert durch gesetz vom 
24. Juli 2013 (gvBl S. 465), erlässt die Regierung von 
Oberbayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

die erste Rechtsverordnung über die gliederung der 
Grund- und Mittelschulen im Landkreis Miesbach als Er-
satz der einundzwanzigsten Rechtsverordnung über die 
Gliederung der Volksschulen im Landkreis Miesbach vom  
18. März 2013 (OBABl S. 93) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 6.c) erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
6.c) Quirin-Regler-grundschule Holzkirchen

der Sprengel der Quirin-Regler-grundschule Holzkirchen 
umfasst das Gebiet des Gemeindeteils Holzkirchen des 
Marktes Holzkirchen nordwestlich bis nordöstlich folgender 
Linie:

Andreas-Mitterfellner-Straße (einschließlich) – Roggers-
dorfer Straße ab Sportplatz – St.-Josef-Straße (einschließ-
lich) – Münchner Straße ortsauswärts rechts ab Fl.Nr. 662 
= Haus-Nr. 40 – Münchner Straße ortsauswärts links ab 
Fl.Nr. 803 = Haus-Nr. 57 – Erlkamer Straße mit Ausnah-
me der Haus-Nrn. 1 bis 10 – Franz-von-Defregger-Straße 
(einschließlich);

dazu die Gemeindeteile Erlkam, Fellach, Fichtholz, Fö-
ching, Haid, Heignkam, inselkam, Maitz, Roggersdorf und 
Teufelsgraben des Marktes Holzkirchen. 

2. die erste Rechtsverordnung über die gliederung der 
Grund- und Mittelschulen im Landkreis Miesbach als Er-
satz der einundzwanzigsten Rechtsverordnung über die 
Gliederung der Volksschulen im Landkreis Miesbach erhält 
folgende Bezeichnung:

„Rechtsverordnung über die gliederung der grund- und 
Mittelschulen im Landkreis Miesbach“ 

§ 2

diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2014 in kraft. 
Abweichend hiervon tritt § 1 Nr. 2 am Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft.

München, 11. Dezember 2013
Regierung von Oberbayern

Christoph Hillenbrand
Regierungspräsident

Landesentwicklung

RegieRung vOn OBeRBAYeRn

Hinweis auf Bekanntgabe und Veröffentlichung

Zwölfte Verordnung zur Änderung des Regionalplans 
Ingolstadt: Kapitel B III Siedlungswesen mit Lärm-
schutzzonen

In seiner Sitzung am 03. Juli 2013 hat der Planungs-
ausschuss des Planungsverbands Region ingolstadt die 
Zwölfte verordnung zur Änderung des Regionalplans 
Ingolstadt (Fünfundzwanzigste Änderung) beschlossen. 
Diese Änderungsverordnung betrifft das Kapitel B III Sied-
lungswesen mit Lärmschutzzonen und umfasst die Ergän-
zung und den Entfall von bestehenden Zielfestlegungen 
zu den Lärmschutzbereichen für den Flugplatz Ingolstadt-
Manching und den Flugplatz Neuburg/Zell. 

Aufgrund von Art. 22 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 14 
Abs. 6 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
vom 25. Juni 2012 (gvBl S. 254; BayRS 230-1-w) hat die 
Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbe-
hörde mit Bescheid vom 17. September 2013 diese Zwölfte 
Verordnung für verbindlich erklärt. 

Hiermit wird gemäß Art. 18 Satz 1 2. Halbsatz und Art. 22 
Abs. 1 Satz 3 2. Halbsatz BayLplG auf die Bekanntgabe und 
Veröffentlichung dieser Zwölften Verordnung zur Änderung 
des Regionalplans ingolstadt hingewiesen. die Änderung 
des Regionalplans liegt gemäß Art. 18 Satz 1 1. Halbsatz, 
Art. 22 Abs. 1 Satz 3 1. Halbsatz BayLplG ab heute bei der 
Regierung von Oberbayern als höherer Landesplanungs-
behörde (80538 München, Maximilianstraße 39, Zimmer 
5418) während der für den Parteienverkehr festgelegten 
Zeiten zur Einsichtnahme aus. Darüber hinaus ist die Än-
derung in das Internet eingestellt („www.regierung.oberbay-
ern.bayern.de“; Stichwort: Regionalplan ingolstadt (10)).

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, der 
Verletzung des Entwicklungsgebots und von Mängeln des 
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Abwägungsvorgangs sowie auf die Rechtsfolgen des Art. 
23 BayLplG wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach Art. 23 Absatz 1 Nr. 1 und 2 BayLplG beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung von Art. 23 Absatz 2 BayLplG 
beachtliche Verletzung des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 BayLplG,

3. nach Art. 23 Abs. 3 BayLplG beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

4. eine nach Art. 23 Absatz 4 BayLplG beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über die Umweltprüfung,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung 
des Regionalplans gegenüber dem Planungsverband Re-
gion Ingolstadt, Geschäftsstelle, Postfach 21 06 54, 85049 
Ingolstadt, schriftlich geltend gemacht werden; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

RegiOnALeR PLAnungSveRBAnd MüncHen

Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbands 
München für das Haushaltsjahr 2014

I.

Aufgrund § 11 Abs. 1 Nr. 4 der Verbandssatzung in Verbin-
dung mit Art. 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 und Art. 8 Abs. 5 des 
Bayer. Landesplanungsgesetzes erlässt der Regionale 
Planungsverband München folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  220.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  2.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 in Kraft.

II.

die Haushaltssatzung wurde von der Regierung von 
Oberbayern mit Schreiben vom 11. Dezember 2013, Gz.: 
12.2-1446/ 2014 genehmigt. Die Satzung liegt ab dem 
Tag der amtlichen Bekanntmachung eine Woche lang 
zur einsichtnahme in der geschäftsstelle des Regiona-
len Planungsverbands München, Arnulfstraße 60, 80335 
München, aus.

München, 17. Dezember 2013
Regionaler Planungsverband München

Rainer Schneider
Erster Bürgermeister Gde. Neufahrn b. Freising
Verbandsvorsitzender

RegiOnALeR PLAnungSveRBAnd SüdOStOBeR-
BAYeRn

Bekanntmachung

Am donnerstag, 16. Januar 2014, 9:00 uhr, findet im 
Haus der Kultur, großer Saal, Braunauer Str. 10, 84478 
Waldkraiburg, eine Verbandsversammlung gemeinsam mit 
einer Sitzung des Planungsausschusses des Regionalen 
Planungsverbands Südostoberbayern statt.

Tagesordnung der Verbandsversammlung

1. Begrüßung des Verbandsvorsitzenden 

2. Grußworte: 
 Bürgermeister Siegfried Klika, Stadt Waldkraiburg
 Landrat Georg Huber, Landkreis Mühldorf am Inn

3. Niederschrift der letzten Verbandsversammlung vom 
 30.07.2013

4. Fortschreibung des Regionalplans: kapitel windkraft 

5. Sonstiges, Wünsche und Anfragen
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Tagesordnung der Planungsausschuss-Sitzung im An-
schluss an die Verbandsversammlung:

1. Eröffnung 

2. Fortschreibung des Regionalplans: kapitel windkraft

3. Niederschrift der Planungsausschuss-Sitzung vom 
 12.11.2013

4. Sonstiges, Wünsche und Anfragen

Traunstein, 18. Dezember 2013
Regionaler Planungsverband Südostoberbayern

Hermann Steinmaßl
Landrat und Verbandsvorsitzender“
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